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Zusammenfassung

Den im Grundgesetz verankerten Anspruch auf politisches Asyl 
geltend zu machen, war in den Anfangsjahren der BRD 
vergleichsweise einfach. Mit der steigenden Zahl von 
Asylbewerbern wurden immer mehr und in immer rascherer 
Abfolge Maßnahmen ergriffen, um den "Zustrom” von 
Asylbewerbern abzuwehren. Dabei wurden in den politischen 
Diskussionen mitunter Begriffe und Daten auf unzulässige Weise 
vermengt.
Ziel dieser Veröffentlichung ist es, dieser Vermengung 
entgegenzuwirken. Hierzu werden die verschiedenen 
Flüchtlingsgruppen definiert und ihre Rechtsstellung beschrieben, 
der Ablauf des Asylverfahrens geschildert und schließlich 
aufgezeigt, welchen Anteil die Asylbewerber, Asylberechtigten und 
sonstige Flüchtlingsgruppen an der Gesamtbevölkerung der BRD und 
anderer europäischer Staaten haben.

Summary

During the first decades of the Federal Republic of Germany the 
constitutionally anchored right to political asylum was administered 
in such a way as to make it comparatively easy to apply for that 
particular refugee status.
Beginning in the seventies, the rising numbers of applicants for 
asylum led to a succession of administrative and legal efforts to 
curb the inflow of people seeking asylum. In the accompanying 
political debates pertinent conceptions and statistical data 
sometimes were used in inappropriate or misleading ways. This 
paper tries to clarify the situation by systematically recalling the 
definitions of various groups of refugees, their legal status, the 
procedures for asylum application and their pertinent changes and, 
finally, presenting the statistical data on asylum seekers, people 
having obtained asylum, and other groups of refugees as a 
proportion of the resident population in the FRG and other European 
States.
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Einleitung

Die - je nach Umfang der "Asylantenströme" - mehr oder weniger 
heftigen Diskussionen über den Zuzug, die Unterbringung und den 
Verbleib von Asylbewerbern machen vor allem eines deutlich: Bei 
vielen Diskussionsteilnehmern herrscht entweder Unklarheit über 
die verwendeten Begriffe und Daten bzw. über die Asylpraxis oder 
aber sie interpretieren die entsprechenden Informationen in 
zweckgerichteter, aber unzulässiger Weise.

Der folgende Beitrag dient deshalb dem Versuch der begrifflichen 
und inhaltlichen Klarstellung1. Dazu werden
- die verschiedenen Flüchtlingsbegriffe einander gegenübergestellt, 
- die staatlichen Maßnahmen zur Steuerung des Zuzugs von Asyl

bewerbern aufgelistet,
- der Ablauf des Asylverfahrens aufgezeigt und
- die vorhandenen Daten erläutert,
wobei die bis Ende Juni 1988 eingetretenen Ereignisse 
berücksichtigt worden sind.

Grundrecht auf Asyl

Artikel 16 II 2 des Grundgesetzes lautet: Politisch Verfolgte genießen 
Asylrecht. Damit steht jedem politisch Verfolgten, der das Bundesgebiet 
erreicht hat, ein subjektiv-öffentliches, einklagbares Recht auf Asyl zur 
Seite. Es verbürgt demjenigen, der Zuflucht vor politischer Verfolgung 
sucht, Zurückweisungs- und Abschiebungsschutz sowie den Zugang zum 
Asylverfahren.

Das Grundrecht auf Asyl beruht zum einen auf der moralischen 
Verpflichtung der BRD, die sich aus ihrer nationalsozialistischen 
Vergangenheit ergibt, zum anderen auf der Überzeugung, daß kein Staat 
das Recht hat, Leib, Leben oder die persönliche Freiheit des einzelnen aus 
Gründen zu gefährden oder zu verletzten, die allein in seiner politischen 
oder religiösen Überzeugung, in seiner Nationalität, in seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder in 
unverfügbaren, jedem Menschen von Geburt an zugehörigen Merkmalen 
wie der Rasse liegen.

Hinweis: im Text verwendete Abkürzungen sind im Anhang aufgelistet. Bei 
Gesetzen ist zusätzlich auch auf die entsprechende Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt verwiesen.
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Im Völkerrecht, dessen allgemeine Regeln nach Artikel 25 GG Bestandteil 
des Bundesrechts sind, ist die Asylgewährung kein individuelles Recht 
eines asylsuchenden politisch Verfolgten, sondern ein Recht des Staates, 
Angehörige eines anderen Staates zum Schutz vor politischer Verfolgung 
in seinem Hoheitsgebiet aufzunehmen. Alle internationalen 
Vereinbarungen beruhen auf dieser Rechtskonstruktion des allgemeinen 
Völkerrechts. Das gilt auch für das "Abkommen über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge" aus dem Jahr 1951 (Genfer Konvention), dem die 
Bundesrepublik 1953 beigetreten ist. Es verpflichtet die Signatarstaaten 
nur dazu, bei der Ausgestaltung des Rechtsstatus derjenigen Personen, 
denen sie Asyl gewährt haben, die in der Konvention niedergelegten 
Grundsätze zu beachten. Auch wenn die Genfer Konvention den Anspruch 
auf Asylgewährung nicht kennt, so schließt sie eine innerstaatlich 
günstigere Regelung doch nicht aus. Das bedeutet: nach dem Grundgesetz 
hat die Bundesregierung die Pflicht, politisch Verfolgte, nach der Genfer 
Konvention das Recht, Flüchtlinge aufzunehmen.

Flüchtling ist nach der Genfer Konvention "jede Person, die sich 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und 
aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
wegen ihrer politischen Überzeugung den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in 
Anspruch nehmen will; oder die sich als Staatenlose infolge solcher 
Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder 
wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will" 
(Artikel 1 A 2 GK). Der Begriff "politisch Verfolgte" ist im Grundgesetz 
nicht erläutert. In der ersten Asylverordnung von 1953 griff der 
Gesetzgeber deshalb auf die Flüchtlingsdefinition der Genfer Konvention 
zurück. Auch das Bundesverwaltungsgericht argumentierte, Artikel 
16 II 2 GG dürfe nicht über das allgemeine Völkerrecht hinausgehen, 
wonach asylunwürdig ist, wer aus schwerwiegenden Gründen als eine 
Gefahr für die Sicherheit des Landes oder für die Allgemeinheit des 
Staates anzusehen ist (Artikel 33 GK). Diese Theorie, Artikel 16 II 2 GG 
unterliege immanenten völkerrechtlichen Schranken, wurde erst 1975 
vom Bundesverwaltungsgericht als fehlerhaft bezeichnet. Allerdings 
betonte das Gericht, daß auch uneinschränkbare Grundrechte in 
Ausnahmefällen zu begrenzen sind, wenn "die Sicherheit des Staates ... 
und die von ihm zu gewährleistende Sicherheit seiner Bevölkerung 
(BVerwGE 49, 202)" dies erfordern.

Dagegen vertrat das Bundesverfassungsgericht 1959 in seiner ersten 
Asylentscheidung die Auffassung, daß der Begriff des politisch Verfolgten 
großzügig auszulegen ist und deshalb auch auf Flüchtlinge anzuwenden ist, 
die nicht unter die Definition des Flüchtlingsbegriffs der GK subsumiert 
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werden können (BVerfGE 9, 175). Diese Auslegung wird 1965 mit der 
Formulierung des § 28 Ausländergesetz bekräftigt, in der als 
asylberechtigt bezeichnet werden
1. Flüchtlinge im Sinne von Artikel 1 des Abkommens über die Rechts

stellung der Flüchtlinge,
2. sonstige Ausländer, die politisch Verfolgte nach Artikel 16 II 2 GG 

sind.

Eine juristisch verbindliche Ausdeutung des Begriffs ’’politisch Verfolgte” 
ist damit noch nicht gelungen. Weitgehend unstrittig ist derzeit, daß die 
Asylrechtsgarantie dreierlei voraussetzt:

- den Verfolgungstatbestand bzw. die begründete Furcht vor einer mit 
erheblicher Wahrscheinlichkeit bevorstehenden Verfolgung,

- die Verletzung allgemeiner Grund- und Menschenrechte, die nach 
Intensität und Schwere über das hinausgeht, was die Bewohner des 
Heimatstaates aufgrund des dort herrschenden Systems allgemein 
hinzunehmen haben,

- die politische Motivation des Verfolgerstaates oder eines Drittverfol
gers, gegen dessen Übergriffe ausreichend Schutz zu gewähren der 
Staat entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist.

Kontrovers diskutiert wird dagegen vor allem, ob eine politische 
Verfolgung nur dann vorliegt, wenn sie gegen den Einzelnen, nicht gegen 
eine ganze Bevölkerungsgruppe gerichtet ist (Individualeingriff), ob nur 
die politische Verfolgung oder auch die Verfolgung wegen politisch 
motivierter Straftat einen Asylanspruch begründet; ob Folter nur dann 
asylerheblich ist, wenn aus politischen Motiven gefoltert wird und die 
Folter kein übliches Mittel zur Erzwingung von Aussagen ist; ob 
Bürgerkrieg, Krieg und Revolution ein allgemeines Unglück und damit 
nicht asylrechtlich relevant sind, wenn eine individuelle Verfolgung nicht 
nachweisbar ist; ob es mit dem Asylrecht vereinbar ist, Maßnahmen zu 
ergreifen, die das Erreichen der BRD und damit den Zugang zum 
Asylverfahren erschweren bzw. verhindern.

Neben den politisch Verfolgten können auch andere Ausländer auf Dauer 
oder vorübergehend den Schutz der BRD in Anspruch nehmen. Hierzu 
zählen diejenigen Flüchtlinge, die sich auf die Genfer Konvention berufen 
können1 (Konventionsflüchtlinge) sowie Kontingentflüchtlinge und 
heimatlose Ausländer. Konventions- und Kontingentflüchtlinge genießen 
den gleichen völkerrechtlichen Status wie die nach dem Grundgesetz 
Asylberechtigten.

^Eine förmliche Statusfeststellung für Konventionsflüchtlinge ist nur im 
Rahmen des Asylverfahrensgesetzes möglich. Wer als Konventionsflüchtling 
anerkannt wird, ist damit zugleich auch Asylberechtigter im Sinne des Art.
16 Abs. 2 Satz 2 GG.
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Als Kontingentflüchtlinge werden Personen bezeichnet, die im Rahmen 
von humanitären Hilfsaktionen in der BRD aufgenommen werden, wenn 
völkerrechtliche, politische und menschliche Gründe dies erfordern 
(Kontingentflüchtlingsgesetz). Über die Zahl der aufzunehmenden 
Flüchtlinge, die Kriterien für ihre Auswahl sowie über die Notwendigkeit 
einer Sicherheitsüberprüfung dieser Flüchtlinge wird von der 
Bundesregierung im Einvernehmen mit den Ländern entschieden, wobei 
nicht allein das Flüchtlingselend, sondern auch das Herkunftsland und die 
angenommene politische Einstellung der Flüchtlinge von Bedeutung sind 
(vgl. Klausmaier, 1984, S. 25-38): Bis zum Herbst 1987 wurden 
rund 31.300 Aufnahmeplätze für Chilenen, Argentinier, Kurden, Kubaner 
und für Flüchtlinge aus Südostasien zur Verfügung gestellt. Von den bis 
1981 eingerichteten rd. 25.000 Plätzen gingen 94% an die letztgenannte 
Flüchtlingsgruppe (BT Drs. 9/218 S. 5 und 11/934 S. 5).

Bei den heimatlosen Ausländem (1985 ca. 42.000 Personen - BT Drs. 
10/3346 S. 4) handelt es sich um die sog. displaced persons und ihre 
Nachkommen, die in Folge des Zweiten Weltkrieges bis zum 30. Juni 
1950 in die BRD kamen, wegen der veränderten politischen Verhältnisse 
nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten oder wollten und 
der Obhut internationaler Organisationen unterstellt worden waren 
(HAG). Heimatlose Ausländer besitzen ein unmittelbar aus dem Gesetz 
abgeleitetes Aufenthaltsrecht. Sie sind in der Wahl ihres Aufenthaltsortes, 
der Schulen und Ausbildungsstätten sowie im beruflichen Bereich den 
deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt.

Neben den genannten de-iure-Flüchtlingen leben in der BRD derzeit rd. 
300.000 de-facto-Flüchtlinge, denen Verfolgungsschutz zusteht, die aber 
keinen flüchtlingsrechtlichen Status haben. Zu ihnen zählen politisch 
Verfolgte, die keinen Asylantrag gestellt haben, Angehörige von 
Asylberechtigten ohne eigenen flüchtlingsrechtlichen Status sowie nicht 
anerkannte Asylbewerber, die nach § 14 I 1 AuslG nicht in ihre 
Heimatländer abgeschoben werden dürfen, wenn dort ihr Leben oder ihre 
Freiheit bedroht sind.

Staatlicher Maßnahmenkatalog

Zahlen über Asylbewerber in der BRD liegen erstmals für 1953 vor.
Damals wurden rd. 2.000 Asylanträge gestellt (Tab. 1). Rechtsgrundlage 
für die Anerkennung als Asylberechtigter war die Verordnung über die 
Verteilung von ausländischen Flüchtlingen aus dem Jahre 1953. Sie 
regelte allerdings nur das Asylverfahren für die Flüchtlinge, die sich auf 
Artikel 1 GK beriefen. Flüchtlinge, die Schutz auf Grund
Artikel 16 II 2 GG suchten, erhielten dagegen bei einer positiven
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Entscheidung über ihr Asylbegehren keine ausdrückliche Anerkennung, 
sondern eine Aufenthaltserlaubnis. Mit dem Inkraftreten des 
Ausländergesetzes im Jahr 1965 wurde das Asylverfahren vereinheitlicht. 
Zuständig für das Anerkennungsverfahren war nun das Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (Bundesamt). Die 
Ausländerbehörde hatte im Rahmen des Asylverfahrens die Aufgabe, den 
Asylantrag entgegenzunehmen und an das Bundesamt weiterzuleiten, 
besaß aber keine Prüfungsbefugnis. Aufgabe des Bundesamtes war es, den 
Sachverhalt in einer Vorprüfung zu klären. Über den Antrag entschied 
ein aus drei Mitgliedern bestehender, weisungsunabhängiger 
Anerkennungsausschuß. Über den Widerspruch gegen eine Ablehnung des 
Antrags entschied ein ebenfalls aus drei Mitgliedern bestehender, 
weisungsunabhängiger Widerspruchsausschuß (§§ 28-45 AuslG in der 
Fassung vom 28. April 1965, BGBl. I S. 353).

Bis zu Beginn der 70er Jahre kam ein Großteil der Asylbewerber aus 
Osteuropa (1966: 94%, 1973: 51%).Zweifel an ihrem Verbleib in der 
BRD stellten sich bei dem in diesen Jahren herrschenden politischen 
Klima nicht. Die Ständige Konferenz der Innenminister und -Senatoren 
der Länder (IMK) beschloß am 26. August 1966, daß Asylbewerber aus 
osteuropäischen Staaten (Ausnahme: Jugoslawien) bei Ablehnung ihres 
Antrags nicht in einen osteuropäischen Staat abgeschoben werden dürfen. 
Da zu dieser Zeit in der westdeutschen Wirtschaft ein erheblicher 
Arbeitskräftebedarf bestand, gab es weder ideologische noch 
wirtschaftliche Barrieren, die die Eingliederung der Asylbewerber 
behindert hätten.

Größere Probleme entstanden erst nach 1973, als erstmals mehr 
Asylbewerber aus dem Vorderen Orient als aus Osteuropa kamen und mit 
der Aufnahme von Kontingentflüchtlingen aus Chile und Argentinien 
einer breiteren Öffentlichkeit bewußt wurde, daß das Grundrecht auf Asyl 
auch von politisch Verfolgten in Anspruch genommen werden kann, die 
wegen ihrer sozialistischen oder kommunistischen Gesinnung verfolgt 
werden. In dieser Zeit, in der das Anwachsen der Zahl der Asylbewerber 
zudem in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende 1973 verfügten 
Anwerbestop für ausländische Arbeitnehmer stand, begann die Diskussion 
um ’’Wirtschaftsflüchtlinge", ’’Asyltourismus’' und ’’Asylmißbrauch’’ 
einerseits, um ethnische, religiöse und kulturelle Geschlossenheit 
andererseits. Zugleich wuchs die Angst vor Überfremdung und vor den 
Kosten der sozialen und wirtschaftlichen Integration.

1976 kam die erste asylpolitische Maßnahme:1 (vgl. Übersicht 1): der 
Sichtvermerkszwang für Pakistan (BGBl. I S. 1717 f). Grundsätzlich 

1 Der 1975 verfügte Sichtvermerkszwang für Staatsangehörige von Ghana 
stand nicht im Zusammenhang mit der Zahl der Asylbewerber (BGBl. I S. 
1911).
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benötigen ausländische Staatsangehörige, die in die BRD einreisen wollen, 
eine Aufenthaltserlaubnis. Diese kann vor oder nach der Einreise 
eingeholt werden. Wenn die Belange der BRD es erfordern, kann der 
Bundesminister des Inneren durch Rechtsverordnung bestimmen, daß die 
Aufenthaltserlaubnis vor der Einreise in Form des Sichtvermerks 
eingeholt werden muß (§§ 2 Abs. 1 sowie 5 Abs. 1 und 2 AuslG). Der 
Sichtvermerkszwang für eine Staatsangehörigkeitsgruppe hat zur Folge, 
daß kein Angehöriger dieser Gruppe ohne Visum in die BRD einreisen 
darf. Ein Visum erhält aber nur, wer vor der deutschen Botschaft 
glaubhaft begründen kann, in seinem Heimatland politisch verfolgt zu 
sein. Welche Konsequenzen der Sichtvermerkszwang haben kann, war 
bekannt: ’’Der Visumzwang ist eine schmerzliche Maßnahme gegen 
diejenigen, denen der Weg in die Bundesrepublik dadurch erschwert oder 
häufig unmöglich gemacht wird, obwohl sie politisch verfolgt sind” 
(v. Schoeler, BT 8 WP S. 18539).

Die Auswirkungen des Sichtvermerkszwangs auf das Grundrecht auf Asyl 
sind umstritten1. Während die Bundesregierung betont, daß das 
Grundrecht auf Asyl nicht "auch das Recht (verbürgt), in die BRD zu 
gelangen, um hier Asyl beantragen zu können (BT Drs. 10/6764 S. 1)", 
argumentieren die Gegner dieses Verfahrens, daß der 
Sichtvermerkszwang mittelbar dazu führt, daß Asylbewerbern die Flucht 
in die BRD nicht gelingt und somit "eine Tatbestandsvoraussetzung für 
das subjektiv-öffentliche Asylrecht nicht erfüllt werden kann (Kreßel, 
1988, S. 503)".

Mit der wachsenden Zahl von Asylbewerbern - 1977: 16.400 - erhöhte 
sich auch die der anhängigen Asylverfahren sowie die Verfahrensdauer in 
den einzelnen Entscheidungsinstanzen. Deshalb wurde im März 1977 
zunächst die Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz geändert. U.a. 
wurde damit den Ausländerbehörden das Recht zugesprochen, vor der 
Weiterleitung des Asylantrags an das Bundesamt zu prüfen, ob ein 
Mißbrauch vorliege, und gegebenenfalls aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen zu ergreifen (GMB1. S. 121). Diese Regelung, der § 29 I 
AuslG entgegensteht, wurde 1981 vom Bundesverfassungsgericht als 
grundgesetzwidrig erklärt (BVerfGE 56, 216). Im Juli 1978 wurde der 
Wegfall des Widerspruchsverfahrens beim Bundesamt und der Ausschluß 
der Berufung für die Klagen eingeführt, die vom Verwaltungsgericht als 
offensichtlich unbegründet abgewiesen worden waren (1. BschlG). 
Zugleich wurde die Alleinzuständigkeit des Verwaltungsgerichts Ansbach 
für Asylsachen aufgehoben und die Entscheidungslast auf siebzehn 
Verwaltungsgerichte verteilt (Zweites Gesetz zur Änderung der 
Verwaltungsgerichtsordnung - BGBl I S. 1107).

Wgl. Pfaff, 1989 und Denniger/Rachor, 1988.



7

Da diese Verwaltungs rechtlichen Änderungen schon bald als nicht 
ausreichend erschienen, wurde im August 1980 ein zweites Gesetz zur 
Beschleunigung des Asylverfahrens (2. BeschIG) erlassen. Mit diesem 
Gesetz wurde die Zuständigkeit der Anerkennungsausschüsse auf 
weisungsunabhängige Einzelentscheider des Bundesamtes übertragen und 
eine Fristensetzung bei der Mitwirkung des Antragstellers zugelassen. Die 
Ausländerbehörde wurde berechtigt, für die Dauer des Asylverfahrens 
aufenthaltsbeschränkende Maßnahmen zu erlassen, im Fall der Ablehnung 
des Asylantrags wurde sie zu aufenthaltsendenden Maßnahmen 
verpflichtet.

Um die Wirkung dieses Gesetzes zu verstärken und die "wirtschaftliche 
Anziehungskraft" und die "Sogwirkung" der Bundesrepublik weiter zu 
reduzieren, hielt die Bundesregierung folgende administrative 
Maßnahmen für erforderlich (Sofortprogramm):
- zeitweise Versagung der Arbeitserlaubnis,
- Ausdehnung der Sichtvermerkspflicht soweit erforderlich, 
- Sozialhilfeleistungen weitestgehend nur als Sachleistungen, 
- keine Gewährung von Kindergeld während des Asylverfahrens 

(BT Drs. 8/4279 S. 2).

Bereits im Juni 1980 war durch Runderlaß des Präsidenten der 
Bundesanstalt für Arbeit ein einjähriges Arbeitserlaubnisverbot verfügt 
worden. Bis zu diesem Zeitpunkt war es Asylbewerbern erlaubt, während 
der Dauer des Asylverfahrens eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
auszuüben. Da Rechtsauffassung und Rechtssprechung diese Wartefrist 
zum Teil nicht mit § 19 AFG für vereinbar hielten, wurde im August 
1981 das sog. Wartezeitgesetz verabschiedet und auf dieser Grundlage die 
Arbeitserlaubnisverordnung im September 1981 entsprechend geändert 
(BGBl. I S. 1042). Gleichzeitig wurde die Wartefrist auf zwei Jahre 
erhöht1. Nur Asylbewerber, die mit Sicherheit nicht ausgewiesen oder 
abgeschoben werden, erhielten weiterhin bereits nach einem Jahr eine 
Arbeitserlaubnis.

1 Allerdings wird den Asylbewerbern - ebenso wie den sonstigen Ausländern 
- auch nach Ablauf der Wartefrist eine Arbeitserlaubnis nur erteilt, wenn 
keine deutschen oder bevorrechtigten ausländischen Arbeitnehmer auf den 
freien Arbeitsplatz vermittelt werden können.

Die Sichtvermerkspflicht, die bereits im März 1980 für Staatsangehörige 
von Afghanistan, Äthiopien und Sri Lanka, im Mai für Iraner verfügt 
worden war, wurde im Juli 1980 auf Türken, Inder und Bangladescher 
ausgedehnt (BGBl. IS. 371, S. 564, S. 782 und S. 960). Damit galt für die 
zehn Länder, aus denen die meisten Asylbewerber in die BRD kamen, 
Sichtvermerkspflicht - der Visumzwang für Ghanesen war bereits 1975, 
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der für Polen und Bürger der CSSR 1965 erlassen worden1. Ab 
Oktober 1981 benötigten afghanische Staatsangehörige auch für 
Zwischenlandungen in der BRD ein Transitvisum (BGBl. I S. 1145). Dies 
gilt ab Dezember 1982 ebenso für äthiopische Staatsangehörige

1 Polen und die CSSR sind nicht in der Aufzählung der Staaten enthalten, 
deren Angehörige ohne Sichtvermerk in die BRD einreisen können. 
(Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes vom 10. September 
1965 - BGBl. I S. 1341).
2Ob aus dieser Rechtsgrundlage eine Verpflichtung zur Arbeit abgeleitet 
werden kann, ist allerdings umstritten (vgl. hierzu Zuleeg, 1982).
3Durch das Haushaltbegleitgesetz 1984 wird die Beschränkung des 
Sozialhilfeanspruchs auf De-facto-Flüchtlinge und sonstige, zur Ausreise 
verpflichtete Ausländer ausgedehnt, und die Gewährung von Sozialhilfe in 
Form von Wertgutscheinen gesetzlich abgesichert.
4Z.B. kürzten Hamburg und Bremen den Regelsatz um 10%, andere Länder wie 
Bayern und Berlin um 20%. In einem Grundsatzurteil vom 14. März 1985 hat 
das Bundesverwaltungsgericht allerdings eine solche Regelkürzung für 
rechtswidrig erklärt und festgestellt, daß Asylbewerbern nur ausnahmsweise 
und aufgrund einer Einzelfallprüfung die Hilfe zum Lebensunterhalt gekürzt 
werden darf (vgl. Informationsbrief Ausländerrecht 1985, S. 262 ff).

(BGBl. IS. 1681). Damit soll eine Umgehung des Sichtvermerkzwanges 
weitgehend ausgeschlossen werden.

Die Empfehlung, Sozialhilfe als Sachhilfe zu gewähren, wurde von den 
dafür zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften nicht einheitlich 
gehandhabt. Auch die durch das im Dezember 1981 verabschiedete 
2. Haushaltsstrukturgesetz gegebenen Möglichkeiten, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt auf das Unerläßliche zu kürzen (§ 120 BSHG) und die 
Asylbewerber verstärkt zu gemeinnütziger Arbeit heranzuziehen2 
(§§ 18-20 i.V.m. § 25 BSHG)3 wurde in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich genutzt.4

Ersatzlos gestrichen wurde im Dezember 1980 die Förderung von 
Sprachkursen für Asylbewerber. An diesen hatte teilnehmen können, wer 
ein Hochschulstudium in der BRD anstrebte und auf Grund seiner 
Ausbildung im Heimatland zum Studium zugelassen werden konnte bzw. 
wer im Heimatland ein Hochschulstudium abgeschlossen hatte und in der 
BRD erwerbstätig sein wollte (vgl. Bachmann u.a. 1981, S. 506 f.).

Im August 1982 trat das - derzeit gültige - Asylverfahrensgesetz in Kraft, 
durch das die Verfahrens Vorschriften des Ausländergesetzes und des 
2. Beschleunigunggesetzes aufgehoben werden. Die erklärten Ziele des 
Gesetzes wurden in folgende Regelungen umgesetzt:

Die Attraktivität der BRD für Asylbewerber soll dadurch gemindert 
werden, daß an die Stelle von Aufenthaltserlaubnis und 
Aufenthaltsberechtigung die Aufenthaltsgestattung tritt, mit der die 
Freizügigkeit des Asylbewerbers in der BRD aufgehoben und seine
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Unterbringung in "Gemeinschaftsunterkünften'' verbunden mit dem 
Zwang zur Teilnahme an Gemeinschaftsverpflegung und der Gewährung 
eines monatlichen Taschengeldes zum Regelfall wird (§§19 bis 28) k Die 
Verfahrensbeschleunigung dagegen soll erreicht werden einerseits durch 
die Einführung des Einzelrichters und der Zulassungsberufung im Fall 
der Klage gegen einen als unbegründet abgelehnten Asylantrag sowie 
andererseits durch die Möglichkeit der sofortigen Vollziehung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen bei unbeachtlichen oder offensichtlich 
unbegründeten Asylanträgen (§11- "Eilverfahren"). Unbeachtlich ist ein 
Asylantrag, wenn der Asylbewerber bereits in einem anderen Staat Schutz 
vor politischer Verfolgung gefunden hat (§ 7 Abs. 2 und 3) oder wenn ein 
Folgeantrag vorgelegt wird, der keine neuen politischen Ereignisse 
aufführt, die nach dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung 
eingetreten sind (§ 14). Offensichtlich unbegründet ist der Asylantrag 
nach dem Bundesverwaltungsgericht - das Asylverfahrensgesetz selbst 
enthält keine Legaldefinition -, "wenn nach vollständiger Erforschung des 
Sachverhalts im maßgebenden Zeitpunkt der Entscheidung an der 
Richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen des Gerichts 
vernünftigerweise kein Zweifel bestehen kann und bei einem solchen 
Sachverhalt nach allgemein anerkannter Rechtsauffassung sich die 
Abweisung der Klage ... geradezu aufdrängt (Reermann, 1982, S. 132)". 
Durch die Befristung des 2. Beschleunigungsgesetz zum Jahresende 1983 
einerseits und die hohen Asylbewerberzahlen 1980 andererseits - über 
100.000 Asylanträge wurden gestellt - brach die Diskussion um den 
"Asylrechtsmißbrauch" weiterhin nicht ab. Bereits Ende 1980 wurde ein 
Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht, der das Ziel verfolgte, den 
Anreizeffekt für unechte Asylbewerber zu senken und eine größtmögliche 
Beschleunigung des Verwaltungs- sowie des Gerichtsverfahrens zu finden. 
Dieser Entwurf löste eine umfassende Kritik aus: Menschenrechts- und 
Flüchtlingshilfeorganisationen wiesen ebenso wie die Vertreter der 
Kirchen mit Nachdruck darauf hin, daß die geplanten Maßnahmen gegen 
den Asylrechtsmißbrauch unterschiedslos gerade die echten Asylbewerber 
und ihre Familien mit voller Härte träfen, daß sie die 
Ausländerfeindlichkeit vermehren und zumindest mit der Zeit gegen die 
Menschenwürde verstoßen würden. Diese Einwände haben jedoch keine 
grundsätzlichen Änderungen des Gesetzesentwurfs bewirken können.

Obwohl die Bundesregierung der Auffassung war, daß sich das 
Asylverfahrensgesetz bewährt hat und insgesamt positiv zu bewerten ist 
(BT Drs. 10/1164), - die Zahl der Asylbewerber war 1983 auf rd. 20.000 
gesunken - setzte im Frühjahr 1984 erneut die Auseinandersetzung um die 
"Eindämmung des Asylmißbrauchs" ein. Anlaß hierzu waren einerseits 
die wieder steigenden Zahlen von Asylbewerbern, andererseits die im

^Zur Unterbringung der Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften vgl. 
u.a. den sog. TOSCANI-Bericht des UNHCR sowie Sievering 1984.
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Asylverfahrensgesetz zum 31. Juli 1984 vorgenommene Befristung des 
§11, der Asylbewerber bei offensichtlich unbegründeten Asylanträgen 
zur unverzüglichen Ausreise verpflichtet. Die Diskussion zweier 
Gesetzesentwürfe1 führte zunächst zu folgenden Ergebnissen: Ab Juli 
1984 entfiel die Wartezeit auf eine Arbeitserlaubnis für die 
Asylbewerber, die auch im Fall der Ablehnung ihres Antrages nicht 
ausgewiesen werden (BGBl. I S. 890). Außerdem wurde die Befristung 
des Eilverfahrens bis Ende 1988 verlängert (BGBl. I S. 874). Im Juli 
1985 wurde der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Asylverfahrensgesetzes eingebracht, weil sich das Asylverfahrensgesetz 
"in der Praxis als nicht ausreichend erwiesen (hat), die Asylverfahren so 
zügig wie geboten durchführen und abschließen zu können, um diejenigen 
Asylbewerber zur alsbaldigen Ausreise veranlassen zu können, die ihren 
Asylantrag aus asylfremden Gründen stellen (BT Drs. 10/3678)". In der 
Diskussion der Entwürfe wurde deutlich, daß eigentlich alle Parteien von 
den vorgeschlagenen Veränderungen keine Bewältigung des Asylproblems 
erwarteten. Während die einen in einer Verkürzung des Asylverfahrens 
auf sechs Monate einen Lösungsweg sahen (Abg. Wartenberg, BT 10 WP 
S. 12216), meinten die anderen, daß letztlich eine Änderung des 
Artikel 16 II 2 GG erforderlich sei (Abg. Olderog, ebenda, S. 12214). 
Schließlich aber wurden die vorgelegten Gesetzesentwürfe 
(BT Drs. 10/1164 und BT Drs. 10/3678) im Januar 1987 doch als Gesetz 
zur Änderung asylverfahrensrechtlicher, arbeitserlaubnisrechtlicher und 
ausländerrechtlicher Vorschriften (BGBl. I S. 89) verabschiedet.
Geändert wurden damit Teile des Ausländergesetzes, der 
Arbeitserlaubnisverordnung, des Arbeitsförderungsgesetzes und des 
Asylverfahrensgesetzes.

Die Neufassung der §§ 18, 20 und 24 AuslG hat zur Folge, daß 
Beförderungsuntemehmen, die Ausländer ohne die erforderliche 
Aufenthaltserlaubnis befördert haben, mit einem Zwangsgeld von 
DM 2000,- belegt werden können und für die Kosten des Aufenthalts 
sowie des Rücktransportes bis zum Ablauf von drei Jahren aufzukommen 
haben (verschuldungsunabhängige Haftung der 
Beförderungsuntemehmen).

Wieder eingeführt wird eine einjährige Wartezeit für die Erteilung der 
Arbeitserlaubnis für Asylbewerber, die auch bei Ablehnung ihres Antrags 
nicht abgeschoben werden. Für die übrigen Asylbewerber wird die 
Wartefrist auf 5 Jahre erhöht (§19 AFG und § 1 AEVO).

Besonders einschneidend sind die Änderungen des Asylverfahrensgesetzes, 
vor allem hinsichtlich der Beschränkung Nachfluchtgründe und der

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Asylverfahren 
(BT Drs. 10/1164) sowie Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Asylverfahrensgesetzes (BT Drs. 10/1255).
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Einführung des Begriffs der anderweitigen Sicherheit vor politischer 
Verfolgung. So können Nachfluchtgründe, z.B. exilpolitische Aktivitäten, 
bei der Entscheidung über den Asylantrag unberücksichtigt bleiben, wenn 
sie der Asylbewerber nur zu dem Zweck herbeigeführt hat, die 
Voraussetzungen seiner Anerkennung zu schaffen (§ la), die 
Nachfluchttatbestände also nicht Ausdruck und Fortführung einer schon 
im Heimatland vorhandenen festen Überzeugung darstellen 
(BVerfG 64, 59 f). Des weiteren wird nicht mehr als asylberechtigt 
anerkannt, wer bereits in einem anderen Staat vor politischer Verfolgung 
sicher war (§§ 2 I, 7 II, 9 I) Dabei wird unterstellt, daß vor politischer 
Verfolgung sicher ist, wer sich mindestens 3 Monate in einem Staat 
aufgehalten hat, in dem ihm keine politische Verfolgung drohte und eine 
Abschiebung auszuschließen war. Sicherheit setzt aber auch voraus, daß 
der Flüchtling in dem Staat, der ihn aufgenommen hat, eine 
Lebensgrundlage finden kann.

Auch wenn entsprechend der Gesetzesänderung wegen Nachfluchtgründen 
oder anderweitigem Verfolgungsschutz ein Asylanspruch nicht mehr 
gegeben ist, steht dem Antragsteller wegen der objektiv vorhandenen 
Verfolgungsgefahr Abschiebungsschutz zu, d.h. durch die 
Gesetzesänderung wird nicht die Zahl der in der BRD lebenden 
Asylsuchenden reduziert, wohl aber deren rechtlicher Status.

Weiterhin wurde neu geregelt, daß Furcht vor Verfolgung, die sich aus 
der politischen Verfolgung eines Familienangehörigen ableitet, 
asylrechtlich nicht relevant ist, wenn der Antrag des Angehörigen 
unanfechtbar abgelehnt worden ist. (§ 7a). Bei Asylbegehren an der 
Grenze ist dem Ausländer die Einreise zu verweigern, wenn offensichtlich 
ist, daß er sich vorher länger als drei Monate in einem Mitgliedstaat der 
EG, in Österreich, der Schweiz, Schweden oder Norwegen aufgehalten 
hat, es sei denn, der Asylbewerber kann glaubhaft machen, daß er dort 
keinen Verfolgungsschutz gefunden hat (§91 2). Schließlich wurde in den 
Gesetzestext aufgenommen, daß ein Asylantrag offensichtlich unbegründet 
ist, wenn der Asylbewerber aus wirtschaftlichen Gründen, wegen einer 
allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung in 
seinem Heimatland Schutz in der BRD sucht (§111 2).

Die Gesetzänderung bringt auch einige Verbesserungen. Allgemein 
wurden die Vorschriften über das Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften 
und bezüglich der Freizügigkeit gelockert. Darüber hinaus wurden 
Erleichterungen für Asylbewerber vorgesehen, die bereits in einer Instanz 
aber noch nicht rechtskräftig als asylberechtigt anerkannt worden sind: sie 
sind nicht unbedingt zum Wohnen in den Gemeinschaftsunterkünften 
verpflichtet, können den Bereich der Aufenthaltsgestattung 
vorübergehend ohne Erlaubnis verlassen und die Ausübung einer 
Beschäftigung darf nicht ausgeschlossen werden (§§ 23 II, 25 IV, 20 II 7).
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Parallel zur Debatte des Asylverfahrensgesetzes wurden weitere 
Maßnahmen ergriffen, um den ’’Zustrom von Asylbewerbern 
einzudämmen”. Nachdem der Zugang an den Grenzen und über die 
Flughäfen weitgehend eingeschränkt war, erlangte der visumfreie Transit 
via Ost-Berlin immer größere Bedeutung: 1980 hatten 9% aller 
Asylbewerber ihren Asylantrag in Berlin gestellt, im 1. Quartal 1985 
waren es 34% (BTDrs. 10/3346, S. 11/12). Die Bemühungen, das 
''Einfalltor Berlin (Ost)” zu schließen - aufgrund des Viermächtestatus 
von Berlin kann man ohne Paßkontrolle und ohne Sichtvermerk von Ost- 
Berlin nach Berlin (West) einreisen - waren erstmals im Juli 1985 
erfolgreich: Die DDR sagte zu, Flüchtlinge aus Sri-Lanka nur dann mit 
Interflug zu befördern, wenn sie ein Visum für ein Zielland vorzeigen 
können. Seit Oktober 1986 stellt die DDR generell nur noch den Personen 
ein Transitvisum aus, die über ein Anschlußvisum für die Weiterreise in 
ihr Zielland verfügen.

Des weiteren wird die bislang privilegierende Behandlung der 
Ostblockflüchtlinge neu geregelt: Flüchtlinge aus Ostblockstaaten 
(ausgenommen Jugoslawen) hatten nach einem Beschluß der IMK vom 
26. August 1966 ein unmittelbares Bleiberecht, d.h. sie wurden nicht 
abgeschoben, wobei es unerheblich war, ob sie einen Asylantrag gestellt 
hatten oder nicht.1 Mit Beschluß der IMK vom 26. April 1985 wurden 
Abschiebungsschutz und Duldung vom erfolglosen Ausgang des 
Asylverfahrens abhängig gemacht, was zu einer beträchtlichen Zunahme 
der Asylbewerberzahlen (1986 gegenüber 1984: +217%) und einer 
entsprechenden Mehrbelastung der Gerichte führte. Zur vollständigen 
Beseitigung der Privilegierung der Ostblockflüchtlinge wurde am 
3. April 1987 von der IMK beschlossen, zunächst den für die nach dem 
30. April 1987 eingereisten Polen und Ungarn die Wartezeit bis zur 
Erteilung einer Arbeitserlaubnis auf 5 Jahre zu erhöhen und den 
Abschiebungsschutz aufzuheben, wobei Härten allerdings vermieden 
werden sollen.

11981 hatten nur 20% der in diesem Jahr aus Polen zugezogenen und in der 
BRD verbliebenen Flüchtlinge einen Asylantrag gestellt (BT Drs. 9/1512, S. 5).

Durch Ausweitung der Sichtvermerkspflicht wurde es darüberhinaus 
weiteren Personengruppen erschwert, die BRD zu erreichen: Ab 
Dezember 1986 benötigen Transitreisende aus Bangladesh, Ghana, Iran, 
Libanon, Pakistan, Sri Lanka und Syrien für die Zwischenlandung in der 
BRD einen Sichtvermerk (BGBl. I S. 2110), ab Oktober 1987 können 
auch Staatsangehörige aus Gambia, Mauritius, Obervolta, Senegal und 
Tschad nur noch mit Sichtvermerk in die BRD einreisen (BGBl. I
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S. 2286). Im März 1989 wurde die Sichtvermerkspflicht auf weitere 14 
afrikanische, asiatische und südamerikanische Länder1 ausgedehnt 
(BGBl. I S. 881). Die beiden letztgenannten Regelungen erfolgten in 
Absprache mit Frankreich und den Benelux-Staaten (Schengener 
Übereinkommen), die - mit der Absicht bis zum 1. Januar 1990 die 
Binnengrenzen abzubauen und die Kontrollen im Personenverkehr an die 
Außengrenzen zu verlagern2 - die Harmonisierung ihrer 
Sichtvermerkspolitik begonnen haben (BT Drs. 11/3594). Zugleich wurde 
damit das von den für Einwanderungsfragen zuständigen Ministern der 
EG-Mitgliedstaaten am 3. Juni 1988 vereinbarte Programm zur 
Harmonisierung der Sichtvermerkspflicht umgesetzt (BR Drs. 145/89).

^ach dem Schengener Übereinkommen: Barbados, Dominikanische 
Republik, Indonesien, Kamerun, Philippinen, Ruanda, Südafrika sowie 
Südwest-Afrika/Namibia, Thailand, Trinidad und Tobago sowie Uganda; nach 
dem Programm der für die Einwanderung zuständigen EG-Minister: außer 
Kamerun, Philippinen und Thailand die Staaten Birma, Gabun, Kongo und die 
Zentralafrikanische Republik.
2Nach einer Meldung in der Süddeutschen Zeitung vom 27.6.1989 tritt das 
Abkommen über den weitgehenden Abbau der Grenzkontrollen doch nicht 
wie geplant am 1. Januar 1990 in Kraft, da der Aufbau von Grenzkontrollen 
an den Außengrenzen noch nicht abgeschlossen ist.

Da sich in den ersten Monaten des Jahres 1989 zeigte, daß die 
Asylbewerberzahlen weiterhin steigen werden, wurde versucht, Einfluß 
vor allem auf den Zuzug von Asylbewerbern aus den 
Hauptherkunftsländem zu nehmen: Das Zwischenlandungsprivileg für 
Türken wurde aufgehoben, d.h. türkische Staatsangehörige benötigen auch 
für eine einmalige Zwischenlandung in der BRD ein Transitvisum, wenn 
sie nicht im Besitz eines Visums für einen EG-Staat, für Kanada oder die 
USA sind (BGBl. I S. 881). Damit soll verhindert werden, daß sich die 
Türken "die Tatsache zunutze machen, daß sie sichtvermerksfrei in einige 
EG-Länder (Großbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Italien) und nach 
Österreich einreisen dürfen, aber bei einer Zwischenlandung im 
Bundesgebiet... Asyl beantragen (BR Drs. 145/89)”. Für jugoslawische 
Staatsangehörige ist die Einführung eines Einreisevisums geplant, falls es 
der Regierung in Belgrad nicht gelingt, die Ausreise von Asylbewerbern 
in die BRD selbst zu stoppen. Schließlich soll die Visa-Erteilung an 
polnische Staatsangehörige weniger großzügig gehandhabt werden.

Ablauf des Asylverfahrens (AsylVfG)

Um das Asylrecht in Anspruch nehmen zu können, muß der 
Asylbewerber in die BRD einreisen und einen Antrag auf Asyl bei der 
Ausländerbehörde stellen (Abb. 1). Zuständig ist die Ausländerbehörde, 
in deren Bezirk sich der Ausländer aufhält (§ 8).Der Asylbewerber kann 
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seinen Antrag auch bereits beim Grenzübertritt1 stellen (§ 9). Die 
Grenzbehörden sind verpflichtet, dem Asylbewerber den Zugang zum 
Bundesgebiet zu ermöglichen und ihn an die zuständige Ausländerbehörde 
weiterzuleiten. Die Grenzbehörden haben keine asylrechtliche 
Prüfungskompentenz. Auch eine Zurückweisung des Asylbewerbers 
wegen fehlenden Visums ist nicht zulässig. Jedoch kann dem 
Asylbewerber die Einreise verweigert werden, wenn offensichtlich ist, 
d.h. in einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Weise 
angenommen werden kann, daß er bereits in einem anderen Staat vor 
Verfolgung sicher war oder wenn er sich vor seiner Einreise länger als 
drei Monate in einem Mitgliedstaat der EG, in Österreich, der Schweiz, 
Schweden oder Norwegen aufgehalten hat, es sei denn, der Asylbewerber 
macht glaubhaft, daß er dort keinen Schutz vor politischer Verfolgung 
gefunden hat. Im Zweifelsfall muß der Asylantrag an das Bundesamt 
weitergeleitet werden. VerfolgungsSicherheit ist - nach einem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 15. Dezember 1987 - nur dann gegeben, 
wenn der Zufluchtstaat diese zuverläßlich und nicht nur vorübergehend 
zugesichert hat und wenn er die Voraussetzungen für ein 
menschenwürdiges Dasein, also die Möglichkeit zu persönlicher und 
beruflicher Entfaltung bietet (BVerwGE 78, 332). Hat der Asylbewerber 
bereits in einem anderen Staat Verfolgungssicherheit gefunden, darf ihm 
die Einreise nur verweigert werden, wenn an der Rückkehrmöglichkeit in 
den Drittstaat, aus dem er gekommen ist, kein Zweifel besteht. (Vgl. 
Kanein, 1988, S. 606-614 und S. 628-632).

Vor der Ausländerbehörde - die allein für die Entgegennahme des 
Asylantrags zuständig ist - muß der Antragsteller über seine Verfolgung 
bzw. Verfolgungsfurcht sowie über die Auswirkungen der allgemeinen 
politischen Lage in seinem Heimatland auf seine Person, die 
erforderlichen Angaben über Wohnsitz, Reiseweg, Aufenthalte und 
Asylanträge in Drittländern oder in der BRD machen und die 
entsprechenden Unterlagen und Urkunden vorlegen. Der Asylbewerber 
kann sich bei der Anhörung von einer Person seines Vertrauens sowie von 
einem Dolmetscher seiner Wahl begleiten lassen (§ 8). Bei Antragstellung 
muß der Asylbewerber seinen Paß abgeben, er erhält einen Paßersatz aus 
dem seine Aufenthaltsgestattung für die Dauer des Asylverfahrens 
hervorgeht. Der Asylbewerber muß sich außerdem einer ärztlichen 
Untersuchung sowie einer "erkennungsdienstlichen Behandlung" 
unterziehen.

Die Ausländerbehörde hat nur das Recht zu prüfen, ob der ihr vorgelegte 
Antrag beachtlich oder unbeachtlich ist. Unbeachtlich ist ein Asylantrag, 
wenn es sich um einen Folgeantrag handelt - d.h. um einen Antrag, der 

^ach einer Mitteilung der Bundesregierung im Jahr 198o werden nur etwa 1 
bis 2 Prozent aller Asylanträge schon unmittelbar nach der Einreise bei den 
Grenzbehörden gestellt (BT Drs. 8/4278 S.5).
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nach einer unanfechtbaren Ablehnung oder Rücknahme erneut gestellt 
wird in dem keine neuen, nach dem Tag der letzten mündlichen 
Verhandlung eingetretenen, politischen Ereignisse zur Begründung 
angeführt werden (§ 14 I) oder wenn offensichtlich ist, daß der Ausländer 
bereits in einem anderen Staat vor politischer Verfolgung sicher war (§ 7 
II und III). Dieser anderweitige Verfolgungsschutz muß so offensichtlich 
sein, daß an der Richtigkeit seiner Feststellung von vornherein jeder 
Zweifel ausgeschlossen ist und es sich deshalb geradezu aufdrängt, 
anderweitigen Verfolgungsschutz zu unterstellen. Umfangreiche 
Ermittlungsarbeiten der Ausländerbehörde sind demnach ein Indiz dafür, 
daß sich die Annahme eines anderweitigen Verfolgungsschutzes eben nicht 
gerade aufdrängt. Da die Ausländerbehörden nur zu prüfen haben, ob ein 
Asylantrag unbeachtlich im oben erläuterten Sinn ist, ist jede inhaltliche 
Wertung des Asylantrags, die Frage nach seiner Begründung und seinen 
Erfolgschancen mit dem Ziel, asylrechtlich irrelevante Anträge nicht an 
das Bundesamt weiterzuleiten, unstatthaft (Kanein, 1988, 628-631).

Kommt die Ausländerbehörde zu dem Ergebnis, daß der Antrag 
unbeachtlich ist, ist der Asylbewerber zur unverzüglichen Ausreise 
verpflichtet, es sei denn, er hat ein Bleiberecht aus anderen Gründen 
(§10 I). Eine Anfechtung der Entscheidung ist zulässig, ein Antrag gegen 
die Abschiebungsandrohung ist innerhalb einer Woche zu stellen.

Ist der Antrag des Asylbewerbers beachtlich, ist die Ausländerbehörde 
verpflichtet, diesen zusammen mit den entsprechenden Unterlagen zur 
Durchführung des Anerkennung sverfahrens an das dafür ausschließlich 
zuständige Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in 
Zirndorf oder an seine Zweigstellen in den einzelnen Bundesländern 
weiterzuleiten. Nach Eingang des Antrags wird der Asylbewerber 
entsprechend dem in § 22 festgelegten Verteilungs verfahren einem 
Bundesland zugewiesen. Eine Anhörung des Asylbewerbers in diesem 
Zusammenhang ist nur in Ausnahmefällen erforderlich (§ 20), 
Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung.

Über den Asylantrag entscheidet das Bundesamt (§ 4 I). Das Verfahren ist 
in eine Vorprüfung und in eine Sachentscheidung gegliedert (§121 und 
VI). In der Vorprüfung werden der Sachverhalt geklärt und die 
erforderlichen Beweise erhoben. Dabei hat der Asylbewerber persönlich 
die asylbeachtlichen Erlebnisse vorzutragen, um seine Verfolgungsfurcht 
oder die drohende bzw. tatsächlich erfolgte politische Verfolgung deutlich 
zu machen. Die Anhörung entfällt nur, wenn der Asylbewerber der 
Ladung ohne genügende Entschuldigung nicht folgt oder wenn durch den 
Sachverhalt klar ist, daß die Voraussetzungen für eine Anerkennung 
gegeben sind. Der Vorprüfer hat den jeweiligen Lebenssachverhalt und 
die politische Situation im Heimatland zu ermitteln, wobei er nach 
pflichtgemäßem Ermessen sämtliche zu Gebote stehenden Möglichkeiten 
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der Sachaufklärung auszuschöpfen hat. Die Aufgabe des - 
weisungsungebundenen - Entscheiders, der keine Befähigung zum 
Richteramt benötigt, sondern Beamter des gehobenen Dienstes oder ein 
vergleichbarer Angestellter ist, beschränkt sich darauf, nach Aktenlage zu 
entscheiden, ob der Asylbewerber in seinem Herkunftsland politischer 
Verfolgung ausgesetzt gewesen ist bzw. ob er ’’bei Rückkehr in die Gefahr 
politischer Verfolgung gerät (v. Nieding, 1983, S. 107)”. In den letzten 
Jahren ist das Bundesamt dazu übergegangen, auch die Vorprüfung dem 
Entscheider zu übertragen, weil es "im Asylverfahren ... sehr stark auf 
die Glaubwürdigkeit des Antragstellers (ankommt), so daß der 
Entscheider selbst den Menschen, über dessen Schicksal er entscheiden 
soll, sich auch angesehen haben sollte (derss. S. 109)’’. Die Entscheidung 
über den Antrag erfolgt in der Regel nach einigen Monaten, sie ist 
schriftlich zu begründen. Sie kann vom Bundesbeauftragten für 
Asylangelegenheiten, der gegenüber dem Bundesminister des Inneren 
weisungsgebunden ist, vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden.

Das Bundesamt hat die Möglichkeit, Asylanträge als offensichtlich 
unbegründet oder als unbegründet abzulehnen oder als begründet 
anzuerkennen. Das Asylverfahren kann aber auch damit enden, daß es 
vom Gericht als erledigt abgeschlossen wird, weil der Asylbewerber es 
drei Monate lang versäumt hat, den Aufforderungen des Gerichts 
nachzukommen (§ 33). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß der 
Asylbewerber den Antrag zurücknimmt und das Verfahren eingestellt 
wird. In diesem Fall wird dem Asylbewerber für kurze Zeit ein 
gesichertes Bleiberecht eingeräumt, wenn er seinen Asylantrag 
unwiderruflich zurückzieht und sich verpflichtet, keinen neuen Antrag zu 
stellen (vgl. Schuth und Nöh, 1985, S. 45).

Wird der Antrag eines Asylbewerbers als begründet anerkannt und erhebt 
der Bundesbeauftragte innerhalb der Klagefrist keine Anfechtungsklage 
(§5), wird die Anerkennung unanfechtbar. Der - nun - Asylberechtigte 
genießt die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge nach der Genfer 
Konvention (§ 3), er hat Anspruch auf die Erteilung einer unbefristeten 
und unbeschränkten Aufenthaltserlaubnis in der BRD sowie auf die 
Erteilung eines internationalen Reiseausweises. Er hat desweiteren 
Anspruch auf eine bevorzugte Behandlung beim Einbürgerungsverfahren 
und auf freien Zugang zu Ausbildung, Beruf und Arbeit. Der 
Asylberechtigte ist anderen Ausländem gegenüber bei der Erteilung der 
Arbeitserlaubnis privilegiert, d.h. die Arbeitserlaubnis ist ihm unabhängig 
von der Lage und der Entwicklung des Arbeitsmarktes und ohne 
Beschränkung auf bestimmte berufliche Tätigkeiten oder Betriebe zu 
erteilen.

Die Anerkennung ist jedoch vom Bundesamt zu widerrufen, wenn die 
objektiven Voraussetzungen für sie nicht mehr vorliegen und der
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Asylberechtigte tatsächlich die Möglichkeit hat, in sein Heimatland 
zurückzukehren, oder wenn der Asylberechtigte freiwillig auf das 
Asylrecht verzichtet (§ 16). Aufenthaltsbeendende Maßnahmen können 
allerdings erst ergriffen werden, wenn sichergestellt ist, daß damit der 
Vertrauensschutz nicht verletzt und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
gewahrt wurde.

Offensichtlich unbegründet (§ 11 I 1) ist ein Asylantrag nur dann, wenn 
im maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung offen zutage liegt, daß ein 
Asylbewerber in seinem Heimatland politisch nicht verfolgt wird und kein 
vernünftiger Zweifel an der Aussichtslosigkeit seines Antrags besteht. Bei 
vernünftigen Zweifeln am Erfolg des Asylantrags kann dieser 
möglicherweise als ’’unbegründet” beurteilt werden, nicht jedoch als 
” offensichtlich unbegründet”, womit eine Ablehnung nach § 11 I entfällt 
(vgl. Marx/Strate/Pfaff, 1987, S. 458 ff). In § 11 I 2 wird ausgeführt, daß 
ein Asylantrag insbesondere dann offensichtlich unbegründet ist, ’’wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles offensichtlich ist, daß sich der 
Ausländer nur aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen 
Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen” 
um Asyl bemüht. Aus dieser Aufzählung kann jedoch keine pauschale 
Ablehnung eines entsprechenden Asylantrages abgeleitet werden, vielmehr 
ist, um die ’’Umstände des Einzelfalles” sorgfältig zu beurteilen, ’’die 
völlige Ausschöpfung des Sachverhalts, sorgfältigste Bearbeitung, 
Berücksichtigung aller Umstände und eingehende Kenntnis der im 
Verfolgerland vorliegenden Verhältnisse (Kanein, 1988, S. 654)” 
erforderlich.

Die Ablehnung eines Asylantrags als offensichtlich unbegründet 
verpflichtet den Asylbewerber zur unverzüglichen Ausreise (§1111). 
Das Bundesamt leitet seine Entscheidung der zuständigen 
Ausländerbehörde zu, diese stellt den ablehnenden Bescheid zusammen 
mit der Abschiebungsandrohung zu. Die Entscheidung des Bundesamtes 
kann nach § 10 III angefochten werden.

Unbegründet ist ein Asylantrag, wenn eine politische Verfolgung nicht 
vorliegt bzw. wenn diese allein auf Umstände zurückzuführen ist, die der 
Asylbewerber erst nach der Flucht ausschließlich zu dem Zweck 
herbeigeführt hat, die Voraussetzungen für seine Anerkennung zu 
schaffen (§ la). Darüber hinaus wird als Asylberechtigter nicht 
anerkannt, wer bereits in einem anderen Staat vor Verfolgung sicher war. 
Ablehnende Bescheide des Bundesamtes werden auch in diesem Fall dem 
Asylbewerber über die Ausländerbehörde zugestellt, die zur Ausreise 
auffordert und die Abschiebung androht. Gegen den Ablehnungsbescheid 
des Bundesamtes ist Klage bei den zuständigen Verwaltungsgerichten und 
- als letzte Möglichkeit - beim Bundesverwaltungsgericht zulässig. Wegen 
der Klagemöglichkeiten durch die verschiedenen Instanzen der
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Verwaltungsgerichtsbarkeit kann sich das Anerkennungsverfahren über 
mehrere Jahre hinziehen. Eine Abschiebung darf jedoch erst erfolgen, 
wenn unanfechtbar negativ entschieden worden ist, daß die 
Voraussetzungen für eine Anerkennung nicht vorliegen.

Vor Erlaß der Abschiebungsverfügung in Fällen unbeachtlicher oder 
offensichtlich unbegründeter Asylanträge sowie vor Verfügung der 
Ausreiseaufforderung in Fällen unbegründeter Asylanträge haben die 
Ausländerbehörden zu prüfen, ob Abschiebungsschutz besteht 
(§§ 10 I, 11 I, 28 I). Dieser liegt vor, wenn der Asylbewerber im Besitz 
einer Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung ist oder 
wenn ihm ungeachtet der Entscheidung über seinen Asylantrag aus 
anderen Gründen der Aufenthalt in der BRD ermöglicht wird. Dieser als 
’’kleines Asyl" bezeichnete Aufenthalt muß immer dann gestattet werden, 
wenn der Ausländer in einen Staat abgeschoben werden soll, "in dem sein 
Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, 
Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist (§ 14 I 
AuslG)." Ebenso werden Familienangehörige von Asylberechtigten, die 
keine eigene Verfolgung geltend machen können, entsprechend dem 
grundgesetzlich verbürgten Schutz der Familie nicht abgeschoben. Das 
bedeutet konkret: Ist vom Bundesamt bzw. im gerichtlichen 
Asylverfahren abschließend festgestellt worden, daß eine 
Asylberechtigung nicht vorliegt, wird der Fall an die Ausländerbehörde 
zurückverwiesen. Diese hat nun zu prüfen, ob Abschiebungshindemisse 
vorliegen. An die eigentliche Asylprüfung schließt sich also ein weiteres 
umfangreiches Verfahren an, in dem über das "Bleiberecht" entschieden 
werden muß.

Derzeit werden rd. 60 Prozent der abgelehnten Asylbewerber nicht 
abgeschoben, weil ihr Leben oder ihre Freiheit in ihrem Heimatland 
bedroht ist. Ihr Aufenthalt wird nach § 17 AuslG vorübergehend 
geduldet, d.h. die Duldung wird - je nach Gruppe und Herkunftsland - auf 
einen bestimmten Zeitraum befristet. Sie gilt nur für das jeweilige 
Bundesland. Die räumliche Beschränkung entfällt erst, wenn eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Konsens darüber, in welche Länder 
nicht abgeschoben werden darf, gibt es nur bezüglich der Ostblockstaaten 
(ausgenommen Jugoslawien - Beschluß der IMK vom 26. August 1966). 
Der generelle Abschiebungsschutz für Angehörige aus Ostblockstaaten 
wurde allerdings für nach dem 30. April 1987 eingereiste Polen und 
Ungarn aufgehoben (Beschluß der IMK vom 3. April 1987). Auf Grund 
von Absprachen zwischen den Bundesländern wird darüber hinaus 
Afghanen, Äthiopiern, christlichen und yezidischen Türken, Tamilen, 
Libanesen, Iranern, Vietnamesen sowie Angehörigen der VR China unter 
bestimmten Voraussetzungen der Verbleib in der BRD ermöglicht (vgl. 
BT Drs. 10/3346 S. 11 sowie Marx/Strate/Pfaff, 1988, S. 344-348). An
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diese Absprachen fühlen sich allerdings nicht alle Länder gebunden, 
zumal da die IMK am 3. Oktober 1986 die Auffassung vertreten hat, daß 
grundsätzlich auch in Krisengebiete Abschiebungen stattfinden können.

Zulässig ist eine Abschiebung in den Verfolgerstaat, wenn der 
Asylbewerber "aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die 
Sicherheit anzusehen ist oder ... eine Gefahr für die Allgemeinheit 
bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens 
rechtskräftig verurteilt wurde (§ 14 I 2 AuslG)". Die Abschiebung in den 
Verfolgerstaat kann jedoch nur "ultima ratio" sein, die tatbestandlichen 
Voraussetzungen des § 14 I 2 AuslG sind entsprechend eng auszulegen 
(vgl. Kanein, 1988, S. 378).

Aus der Tatsache, daß von den in die BRD eingereisten Asylbewerbern in 
den letzten 10 Jahren im Durchschnitt nur 15 Prozent vom Bundesamt 
und weitere 5 Prozent im Gerichtsverfahren als asylberechtigt anerkannt 
wurden, wird häufig der Schluß gezogen, die restlichen 80 Prozent 
würden das Asylrecht mißbrauchen. Was unter Mißbrauch eines 
Grundrechts zu verstehen ist, ist in Art 18 GG festgelegt. Danach 
mißbraucht ein Grundrecht, wer es zum Kampf gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung einsetzt. Davon kann aber auch bei einem 
noch so unbegründeten Asylantrag nicht die Rede sein.

Ebenso kann nicht unterstellt werden, daß alle nicht anerkannten 
Asylbewerber ganz bewußt einen offensichtlich unbegründeten Asylantrag 
gestellt haben: Immerhin rd. 60% von ihnen muß ein "kleines Asyl" 
eingeräumt werden, weil ihr Leben oder ihre Freiheit in ihrem 
Heimatland bedroht ist und sie deshalb nicht abgeschoben werden dürfen 
oder weil ihnen aus anderen Gründen der Verbleib in der BRD zu 
ermöglichen ist.1

Bei den verbleibenden Asylbewerbern, denen weder Asyl noch 
Bleiberecht zuzusprechen ist, muß gefragt werden, ob sie ihren Antrag im 
guten Glauben gestellt haben, anerkannt zu werden oder ob sie in 
Kenntnis der Rechtslage das Asylverfahren zu ihren Gunsten genutzt 
haben. Dieser Personengruppe - und nur dieser - kann ein Mißbrauch 
unterstellt werden, aber nicht ein Mißbrauch des Asylrechts, sondern des 
Asylverfahrens.

Hn der Sitzung des Deutschen Bundestages am 10. Juni 1988 gab Dr. Hirsch 
an, daß nur 5% der abgelehnten Asylbewerber tatsächlich abgeschoben 
werden und etwa 35% auf Dauer in der Bundesrepublik bleiben 
(BT 11 WP S. 5706).
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Geplante Gesetzesänderungen

Im Mai 1988 - sechzehn Monate nach dem Inkrafttreten der letzten 
Änderung der asylverfahrensrechtlichen Vorschriften - legte die 
Bundesregierung einen neuen Gesetzentwurf vor, mit dem die Befristung 
des Eilverfahrens (§11 AsylVfG) aufgehoben, Beschwerden gegen 
erstinstanzliche Entscheidungen über Prozeßhilfekosten ausgeschlossen 
sowie die Bundesländer ermächtigt werden sollen, die Zuständigkeit für 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei einer Behörde zu konzentrieren 
(BT Drs. 11/2302). Anlaß hierfür waren wiederum die auslaufende 
Befristung des Eilverfahrens sowie die starke Zunahme der 
Asylbewerberzahlen.

Von diesen geplanten Änderungen wurde im Dezember 1988 nur die 
Aufhebung der Befristung des Eilverfahrens gesetzlich geregelt 
(BGBl. I S. 2362). Über die weiteren Vorhaben konnte bislang noch keine 
Entscheidung herbeigeführt werden, da sie nach Meinung aller an der 
Diskussion Beteiligten nicht geeignet sind, die anstehenden Probleme zu 
lösen.Dabei gehen die Vorstellungen über den vorhandenen 
Handlungsspielraum weit auseinander.

Bezüglich der Verfahrensbeschleunigung wird von der einen Seite 
argumentiert, der Rechtsweg sei bereits derart verkürzt, daß weitere 
Eingriffe in die Anerkennungs- und Gerichtsverfahren nicht mehr 
vertretbar seien. Jedoch würde eine erhebliche Verfahrensverkürzung 
eintreten, wenn bei abgelehnten Asylanträgen bereits das Bundesamt 
Abschiebungshindemisse ermitteln und - falls solche vorliegen - die 
Ausländerbehörde ohne weitere Prüfungen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilen würde. Damit könnten für alle die Asylbewerber, die vom 
Bundesamt nicht anerkannt worden sind, die aber ein Bleiberecht in der 
BRD haben, weitere Prüfungen durch die Ausländerbehörde und weitere 
gerichtliche Verfahren entfallen (vgl. Hirsch BT 11 WP S. 5707).

Von der anderen Seite wird vorgebracht, daß der Effekt einer wie auch 
immer gestalteten Verfahrensbeschleunigung marginal sei im Vergleich 
zu den Problemen, die sich aus der "unbegrenzten Aufnahme" von 
Asylbewerbern ergeben. Damit sind zwei Problembereiche gemeint: Die 
Abschiebepraxis einerseits und die unterschiedlichen Aufnahmeverfahren 
der EG-Staaten andererseits. So wird beklagt, daß nicht-anerkannte 
Asylbewerber nicht konsequent genug abgeschoben werden. Dabei wird 
übersehen, daß abgelehnte Asylbewerber häufig ein Bleiberecht in der 
BRD haben. Entsprechend hat auch eine Arbeitsgruppe der IMK 
festgestellt, "daß die immer wieder erhobenen Vorwürfe zum 
Vollzugsdefizit nach ablehnenden Asylrechtsentscheidungen nicht 
berechtigt sind (zitiert nach Prantl, 1988)."
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Mit Blick auf den Europäischen Binnenmarkt 1992 wird des weiteren auf 
die Gefahr hingewiesen, daß die BRD zur ’’Asylreserve der 
Partnerstaaten” werden könnte, wenn nicht im Zuge einer 
Harmonisierung der nationalen Aufnahmeverfahren der Art 16 II 2 GG 
abgeschafft oder zumindest modifiziert werden wird. Auf EG-Ebene 
werden zur Zeit einheitliche Zuständigkeitsregeln für die Behandlung der 
Asylanträge diskutiert. Beabsichtigt ist, daß jeweils der Mitgliederstaat, 
der - "durch Erteilung eines Visums, durch Ermöglichung der 
sichtvermerksfreien Einreise oder durch Nichtverhinderung der illegalen 
Einreise (BT Drs. 11/3801, S. 2)" - verantwortlich dafür ist, daß der 
Asylbewerber den EG-Raum erreicht hat, das Asylverfahren abwickeln 
soll. Die Anerkennung oder Ablehnung durch diesen Mitgliederstaat soll 
verbindlich für alle anderen Mitgliedsländer sein. Allerdings soll jeder 
Staat - unabhängig von der Zuständigkeit eines anderen Mitgliederstaates - 
Asylanträge entgegennehmen und darüber entsprechend den jeweiligen 
nationalen asylrechtlichen Bestimmungen entscheiden können. Das hat zur 
Folge, daß Asylbewerber, die bereits in einem Mitgliedsland abgelehnt 
wurden, in der BRD erneut einen Asylantrag stellen können und daß 
dieser Antrag genauso behandelt werden muß wie der Antrag eines 
Asylbewerbers der aus seinem Heimatland direkt in die BRD einreist. Die 
Sorge, daß auf diese Weise die BRD von Asylbewerbern ’’überschwemmt’’ 
wird, hat die Diskussion über eine Umwandlung des
Artikels 16 II 2 GG in eine "institutionelle Garantie der Asylgewährung’’ 
bzw. über die Einführung eines Gesetzes- oder Regelungsvorbehaltes in 
den letzten Monaten erheblich beeinflußt.

Ob die angestrebte Begrenzung der Asylrechtsgarantie auf diesem Weg 
erreicht werden kann, ist allerdings ebenso umstritten, wie die Frage, ob 
Begrenzungen verfassungsrechtlich überhaupt zulässig sind. Grundsätzlich 
möglich ist die Änderung oder Aufhebung des Artikel 16 II 2 GG mit 
einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Bundestages und des Bundesrates. 
Allerdings wird bei der Diskussion dieser Möglichkeit vielfach übersehen, 
daß die BRD nicht allein nach dem Grundgesetz, sondern auch nach der 
Genfer Konvention (Prinzip des non-refoulement) zur Asylgewährung 
verpflichtet ist. Aber auch wenn sich die BRD von der Genfer Konvention 
lossagen würde, stehen der Abschiebung von Flüchtlingen, die die BRD 
erreicht haben, allgemeine Rechte nach dem Grundgesetz entgegen, 
nämlich Artikel 1 I, der die Menschenwürde schützt, Artikel 2 II 1, der 
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit beschreibt, und 
Artikel 3, der die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz festlegt. Eine 
Änderung des Artikel 1 GG ist nach Artikel 79 III GG nicht zulässig. 
"Das Fazit ist, daß sich die Bundesrepublik mit und ohne Änderung des 
Artikel. 16 II 2 GG zukünftigen Flüchtlings strömen nur begrenzt 
entziehen kann."(Rittstieg, 1986, S. 94).
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Damit wird ein weiteres Problem virulent bleiben: die Situation der De- 
facto-Flüchtlinge, deren Zahl durch die restriktiven Auslegungen der 
Asylgarantie im Asylverfahren ständig steigt und deren rechtlicher Status 
bisher unzulänglich geregelt ist. Meist erhalten sie keine 
Aufenthaltsberechtigung, sondern es wird nur geduldet, daß sie sich im 
Bundesgebiet aufhalten. Duldung ist keine Aufenthaltserlaubnis ’’zweiter 
Güte”, sie bedeutet nur die Aussetzung der Abschiebung. Die Duldung ist 
- in der Regel - auf 6 Monate befristet, kann aber verlängert, in eine 
vorläufige oder eine befristete, aber auch in eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden. Da es eine bundeseinheitliche 
Regelung nicht gibt, hat die SPD im Oktober 1988 im Bundestag 
beantragt, den De-facto-Flüchtlingen generell eine befristete oder 
widerrufliche Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.

Dieser Antrag ist Teil einer Flüchtlings- und Asylkonzeption, in der die 
SPD Vorschläge zur Verkürzung der Verfahrensdauer und zu den 
Aufenthaltsbedingungen der Asylbewerber vorlegt und sich darüber 
hinaus für eine europäische Flüchtlings- und Asylpolitik ausspricht 
(BT Drs. 11/3055). Unterstützt werden die Forderungen der SPD durch 
einen Antrag der GRÜNEN, der dazu auf fordert, die Abschottungspolitik 
EG-weit aufzugeben und die Anerkennungskriterien der Genfer 
Konvention auf die der heutigen Flüchtlingsproblematik entsprechenden 
Fluchtgründe auszuweiten, wie "Bürgerkriege, die ethnische, rassische, 
religiöse, kulturelle Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten, 
die Unterdrückung und Verfolgung "staatenloser" Völker (Palästinenser, 
Kurden usw.), geschlechtsspezifische Unterdrückung und ein 
menschenunwürdiges Dasein ohne (Über)Lebenspersepktive aus 
wirtschaftlicher und sozialer Not (BT Drs. 11/3249)." Beide Anträge 
sowie der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung 
asylverfahrensrechtlicher und ausländerrechtlicher Vorschriften 
(BT Drs. 11/2302) wurden im Februar 1989 im Rahmen einer 
öffentlichen Anhörung vor dem Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
diskutiert. Die Sachverständigen waren sich so uneinig wie die Politiker, 
jedoch überwogen die Stimmen, die vor jeder Änderung des 
Grundgesetzes warnten.

Entscheidungen in diesen grundsätzlichen Fragen sind bislang nicht 
gefallen, jedoch wurden die Bemühungen verstärkt, die Zahl sowohl der 
zuziehenden Asylbewerber wie auch die der Asylberechtigten möglichst 
niedrig zu halten und das Asylverfahren zu beschleunigen. Um dem 
"Mißbrauch des Asylrechts’’ zu begegnen, brachte das Land Hessen im 
März 1989 einen Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Asylverfahrensgesetzes ein (BR Drs. 112/89). Danach soll 
- der Asylantrag unbeachtlich sein, wenn der Asylbewerber nicht

innerhalb von zwei Wochen nach seiner Einreise einen Asylantrag stellt, 
es sei denn,zwingende Gründe hätten ihn daran gehindert,
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- die Regelvermutung für den Verfolgungsschutz auf Finnland, die USA, 
Kanada, Japan, Israel, Australien und Neuseeland ausgedehnt werden,

- das Bleiberecht bei Folgeanträgen ausgeschlossen werden und
- das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht durch einen Einzel

richter, nicht wie bisher durch eine Kammer von drei Berufs- und 
zwei ehrenamtlichen Richtern durchgeführt werden.

Auf Antrag verschiedener Länder ist der Entwurf noch erweitert worden 
(BR Drs. 113/89). So soll
- im Eilverfahren bei offensichtlich unbegründeten Asylanträgen das 

Rechtsmittel der Beschwerde ausgeschlossen werden,
- das Verfahren dadurch beschleunigt werden, daß für den Sachvortrag 

und die Benennung von Beweismitteln Fristen gesetzt werden,
- ein Asylantrag aus offensichtlich asylfremden Gründen nicht mehr - wie 

bisher - an das Bundesamt weitergeleitet, sondern von der Ausländer
behörde selbst entschieden werden,

- die Einreise jugendlicher Ausländer unter 16 Jahren ohne Begleitung 
Erwachsener nur noch in Verbindung mit einer Aufenthaltserlaubnis 
möglich sein

- und schließlich soll das Bundesamt im organisatorischen und personellen 
Bereich verstärkt werden.

Dieser letzte Punkt ist bereits in die Praxis umgesetzt worden: Mit 221 
neu bewilligten Stellen werden zum 1. Oktober 1989 in den Ländern 
zentrale Ausländerbehörden eingerichtet und diesen jeweils eine 
Außenstelle des Bundesamtes zugeordnet. Diese organisatorische 
Änderung soll eine Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit 
von 12 bis 14 Monaten je Asylantrag auf vier Wochen bewirken. Zugleich 
sollen mit dieser Beschleunigung auch ’’Tendenzen von 
Ausländerfeindlichekit im Ansatz erstickt” werden (Innenminister 
Schäuble, zitiert nach Süddeutsche Zeitung vom 5. Juni 1989).

Entwicklung der Asylbewerberzahlen

1953 wurden 1.900 Asylanträge gestellt, sie betrafen schätzungsweise 
3.000 Asylbewerber1. Zu einer ungewöhnlich starken Erhöhung dieser 
Zahlen kam es erstmals Ende der 60er Jahre: Zwischen 1968 und 1970 
beantragten 26.000 Ausländer politisches Asyl. Nach einer Phase der 
Konsolidierung - allerdings auf einem gegenüber den 50er 
und.60er.Jahren erhöhten Niveau - stieg die Zahl der Asylbewerber ab 
1977 sprunghaft von rd. 16.000 auf 108.000 im Jahr 1980. In den 
nachfolgenden Jahren stellten immer weniger Ausländer Asylanträge, 
1983 nur noch 20.000. Aber bereits 1986 wurden wieder 100.000

^Bis 1958 wurde nur die Zahl der Asylanträge ermittelt.
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Asylbewerber registriert, 1988 sogar 103.000, nachdem 1987 ihre Zahl 
auf 57.000 zurückgegangen war (Tab. 1).

Diese Schwankungen sind vor allem auf die Entwicklungen in den 
jeweiligen Heimatländer der Asylbewerber zurückzuführen. Sie spiegeln 
aber auch die Auswirkungen der politischen Maßnahmen der 
Bundesregierung wieder: Der Rückgang der Asylbewerberzahlen 
zwischen 1981 und 1983 sowie 1987 ist sicher auch auf die 1980 
beschlossenen Sofortmaßnahmen, das Asylverfahrensgesetz von 1982, die 
Einführung des Visumszwanges, das Gesetz zur Änderung 
asylverfahrensrechtlicher, arbeitserlaubnisrechtlicher und 
ausländerrechtlicher Vorschriften sowie auf die zunehmend restriktivere 
Rechtsprechung zurückzuführen. Möglicherweise haben diese Maßnahmen 
aber nur eine zeitliche Verzögerung bei der Realisierung der Pläne 
gebracht, das Heimatland zu verlassen und Asyl in der BRD zu suchen.

Die Ursachen für die Flucht aus dem Heimatland sind stets in den 
innenpolitischen Verhältnissen zu sehen. Welche Ereignisse im einzelnen 
für die Entstehung, den Umfang und die Richtung der Flüchtlingsströme 
ausschlaggebend sind - Änderung der politischen Verhältnisse, der 
Lebensbedingungen, Verstärkung des Vertreibungsdruckes, 
Ausschreitungen gegen Minderheiten einerseits, Veränderungen bei den 
Fluchtmöglichkeiten, den Aufnahmekapazitäten der Nachbarländer, der 
Aufnahme- und Anerkennungspraxis der europäischen Zielländer, den 
USA und Kanada andererseits - kann nur selten nachgewiesen werden. 
Einschneidende politische Veränderungen aber spiegeln sich in den 
Asylbewerberzahlen1 (vgl. Tab. 2): Die militärische Intervention eines 
Teils der Warschauer Paktstaaten in der CSSR, die Übernahme der 
Regierungsgewalt durch das türkische Militär, die Einsetzung der 
Jaruselzki-Regierung in Polen, die pogromartigen Ausschreitungen gegen 
die tamilische Minderheit in Sri Lanka, der iranisch-irakische Krieg, die 
Libanonkrise, die wachsenden Unruhen in Jugoslawien. Bemerkenswert 
dabei ist, daß bis 1975 alle Flüchtlingskrisen regional aufgefangen werden 
konnten. "Es wurden keine ethnisch-ökonomischen Grenzen überschritten, 
... Europäische Flüchtlinge wurden im Westen wieder angesiedelt, 
afrikanische Flüchtlinge fanden Asyl in Afrika, Flüchtlinge des indischen 
Subkontinents wurden innerhalb des Subkontinents verteilt." (Casella, 
1988, S. 372). Erst mit dem Untergang Indochinas 1975 konnte ein 
regionales Problem nicht mehr regional gelöst werden: Alle 
südostasiatischen Staaten mit Ausnahme Chinas nahmen Flüchtlinge nur 
noch unter der Bedingung auf, daß sie in Drittländer umgesiedelt würden. 
"Die Suche nach einer Zufluchtstätte aus einem unterentwickelten Land

^ine detaillierte Gliederung der Asylbewerber nach der Staatsangehörigkeit 
liegt erst ab 1980 vor.
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lief auf Wiederansiedelung in der industrialisierten Welt hinaus.” 
(Ebenda, S. 373).

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen für die BRD: Bis 1973 
kam der überwiegende Teil der Asylbewerber aus Osteuropa. 1974 bis 
1979 überwogen die Asylbewerber aus Asien. Zwischen 1980 und 1988 
wurde insgesamt von 585.000 Ausländem Asyl beantragt, davon waren 
270.000 Europäer, 230.000 Asiaten (Abb. 2). Nur 10 Herkunftsländer 
stellten im genannten Zeitraum fast 80% der Asylbewerber: Die Türkei 
(116.000), Polen1 (87.000), der Iran (51.000), Sri-Lanka (45.000), Indien 
(29.000), Libanon, Jugoslawien und Pakistan (je 28.000), Ghana (26.000) 
sowie Afghanistan (22.000). 1986 und 1987 überwogen wieder - bedingt 
durch die verstärkte Zuwanderung von Jugoslawen, Polen und Türken - 
die Asylbewerber aus Europa.

Flüchtlinge aus dem Ostblock genossen seit 1966 ein unmittelbares 
Bleiberecht. Erst ab Juni 1985 wurden Abschiebungsschutz und Duldung vom 
erfolglosen Ausgang des Asylverfahrens abhängig gemacht. Diese Regelung 
hatte zur Folge, daß vor allem die Zahl der polnischen Asylbewerber 
sprunghaft anstieg.
2Die Asylanträge werden seit dem 1.1.1979 im Ausländerzentralregister 
erfaßt, der Aufbau einer Asylbewerberstatistik wurde bereits in den frühen 
80er Jahren begonnen (v. Schoeler, BT. Drs. 9/1989, S. 4). Die Daten werden 
aber grundsätzlich nur den Behörden des Bundes und der Länder zur 
Verfügung gestellt.

Um Irrtümer zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, daß es sich bei den 
vorgenannten Zahlen um die derjenigen Personen handelt, die im 
jeweiligen Berichtsjahr einen Asylantrag gestellt haben. Das heißt nicht, 
daß sie im Berichtsjahr in die BRD zugezogen sind. Sie können vielmehr 
schon in früheren Jahren eingereist sein, haben aber erst im Berichtsjahr - 
aus welchen Gründen auch immer - einen Asylantrag bzw. - falls sich 
nach Ablehnung eines früheren Antrags neue Gesichtspunkte ergeben 
haben - einen Folgeantrag gestellt. Wie groß die Zahl derjenigen Personen 
ist, die nicht im Jahr der Antragstellung in die BRD eingereist sind, ist 
nicht bekannt,2 jedoch wird allein die Zahl der Folgeanträge auf etwa ein 
Drittel der Asylanträge geschätzt (Müller, 1985, S. 224).

Ebenso schwankend und im einzelnen nicht erklärbar wie die 
Asylbewerberzahlen ist auch die Quote der anerkannten Asylanträge. Dies 
gilt sowohl für die Entscheidungen insgesamt als auch für die erdteil- 
bzw. staatsangehörigkeitsspezifischen Quoten.

Die relativ meisten Anerkennungen durch den Anerkennungsausschuß des 
BA wurden 1969 ausgesprochen. 71% aller Antragsteller wurde 
politisches Asyl zuerkannt. Bis 1982 sank diese Quote nahezu 
kontinuierlich auf 11%, stieg bis 1985 auf 29%, betrug aber 1988 nur 
noch 9% (Abb. 3 sowie Tab. 3). Tatsächlich liegt die Anerkennungsquote 
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etwas höher, da sich einige der abgelehnten Asylbewerber auf dem 
Gerichtsweg erfolgreich um ihre Anerkennung bemühen. Vollständig 
nachgewiesen sind diese Verfahren und ihre Ergebnisse nur für die Jahre 
1966 bis 1981 (Tab. 4). Sie zeigen einerseits - bedingt durch die 
zunehmend restriktivere Rechtssprechung und den Wegfall des 
Widerspruchsausschusses - ab 1980 eine immer häufigere 
Inanspruchnahme der Gerichte, andererseits einen Rückgang bei der 
Anerkennungsquote. Insgesamt wurden im genannten Zeitraum 4.266 
Personen auf dem Gerichtsweg als politisch Verfolgte anerkannt, nachdem 
ihr Antrag zuvor vom Anerkennungsausschuß abgelehnt worden war.

Die Gliederung der Verfahren von 1979 bis 1988 nach den 
Herkunftskontinenten der Asylbewerber macht deutlich, daß Personen aus 
Süd- und Nordamerika sowie aus Australien die besten Chancen haben, 
daß ihr Antrag auf Asyl positiv entschieden wird. Mitte der 80er Jahre 
wurden auch vergleichsweise oft Personen aus dem asiatischen Raum als 
politische Flüchtlinge eingestuft. Die geringsten Aussichten auf 
Anerkennung haben dagegen Staatenlose, bei denen es sich zum großen 
Teil um Palästinenser handelt (Tab. 5). Auch diese grobe Gliederung nach 
Herkunftskontinenten zeigt, daß die Anerkennungsquoten von Jahr zu Jahr 
stark schwanken. Die Aufschlüsselung nach einzelnen 
Staatsangehörigkeiten - die allerdings nur für die Jahre 1984 bis 1988 
möglich ist - verdeutlicht dieses Bild noch (Abb. 4a und 4b sowie 
Tab. 6). So wurden z.B. 1985 rund 70% der äthiopischen Asylbewerber 
anerkannt, im folgenden Jahr nur 10%, von den Irakern 1984 sogar 85%, 
1987 dagegen 6%, 1988 aber wieder 41%. Diese Schwankungen treten 
nicht nur bei Personengruppen auf, die - absolut gesehen - eine große 
Zahl von Asylbewerbern stellen, sie sind ebenso bei denjenigen Gruppen 
zu finden, die jährlich nur einige Hundert Asylbewerber betragen.

Die Gerichte zu entlasten und die Verfahrens dauer abzukürzen ist der 
Zweck des besonderen Verfahrens bei offensichtlich unbegründeten 
Asylanträgen nach § 11 AsylVerfG. Während der § 11 zunächst nur 
zögerlich angewendet wurde (1983: 12% aller Verfahren), ist 1988 in fast 
einem Fünftel aller Verfahren das Asylbegehren als offensichtlich 
unbegründet bewertet worden (Tab. 3). Für 1983 vorliegende Daten 
lassen den Schluß zu, daß sich auch hierbei staatsangehörigkeitsspezifische 
Besonderheiten ergeben: Während Anträge von Polen, Tschechoslowaken, 
Iranern und Äthiopiern nie oder nur äußerst selten, die der Türken nur in 
8% der Fälle als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden sind, sind 
über 30% der Anträge von Ghanesen und Pakistani sowie über 50% der 
Anträge von Indem - Personengruppen, für die im Gegensatz zu den 
zuvor genannten kein Abschiebungsschutz besteht - nicht anerkannt 
worden (BT Drs. 10/1159, S. 4), weil die Antragsteller offensichtlich 
’’nur aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen
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Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen 
(§1112 AsylVfG)", Zuflucht in der BRD suchen wollten.

Allein aus den vorliegenden Zahlen ist also nicht abzuleiten, warum die 
Angehörigen einer bestimmten Staatsangehörigkeitsgruppe in einem Jahr 
häufiger als in einem anderen als politisch Verfolgte anerkannt werden. 
Ebenso nicht unmittelbar einsichtig ist, daß ein großer Teil der 
Asylbewerber zwar rechtskräftig abgelehnt wird, weil die vorgetragenen 
Sachverhalte nicht ausreichen, um eine politische Verfolgung glaubhaft zu 
machen, eine Abschiebung in die Heimatländer aber aus humanitären 
Gesichtspunkten nicht möglich ist (§ 14 I 1 AuslG), weil ihnen dort eine 
menschenrechtswidrige Behandlung droht. Offizielle Zahlen über die 
Nicht-Abschiebung liegen nur für einige Jahre vor1, entsprechenden 
Verlautbarungen ist jedoch zu entnehmen, daß etwa 60% - 
möglicherweise sogar 95% (BT 11 WP S. 5706) - der rechtskräftig 
abgelehnten Asylbewerber - zumindest vorübergehend - nicht 
abgeschoben werden.

11980 wurden 22.490 rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber nicht 
abgeschoben, 1981: 27.223, 1982: 19.932, 1983: 12.234, 1984: 23.574 (BT Drs. 
10/3346, S. 11).
21966: 2 Monate Widerspruchsverfahren, 6 Monate Klageverfahren, 15 
Monate Berufungsverfahren; 1979: 43 Monate Klageverfahren, 18 Monate 
Berufungsverfahren, das Widerspruchsverfahren ist ab August 1978 
entfallen.

Addiert man die Zahlen der anerkannten Asylbewerber und der nicht
abgeschobenen Asylbewerber, wird deutlich, daß ein sehr hoher 
Prozentsatz der Asylbewerber tatsächlich schutzbedürftig ist, weit mehr 
als die politischen Äußerungen zu diesem Thema vermuten lassen. Auch 
in den verbleibenden Fällen eines unbegründeten Asylantrags kann nicht 
ohne weiteres von einem Mißbrauch gesprochen werden, "da erst zu 
untersuchen wäre, ob der Asylbewerber sich der Aussichtlosigkeit seines 
Begehrens bewußt war und die Verfolgungsgefahr nur vorgetäuscht hat 
(Wollenschläger/Becker, 1987, S. 53)."

Auch die Ausschöpfung aller Rechtsbehelfe und der damit verbundenen 
langjährige Aufenthalt in der BRD kann den Asylbewerbern nicht 
angelastet werden. Die Verfahrensdauer in den jeweiligen 
Entscheidungsinstanzen wird im wesentlichen von deren personeller 
Ausstattung bestimmt; während beispielsweise das 
Anerkennungsverfahren 1966 durchschnittlich 8 Monate beanspruchte, 
wurden 1977 Entscheidungen im Durchschnitt erst nach 18 Monaten 
gefällt, 1988 wurde dagegen eine durchschnittliche Verfahrensdauer von 
12 bis 13 Monaten berichtet (BT Drs. 8/488 S. 4 sowie v. Pollern, 1989, 
S. 28). Beschritt der Asylbewerber den Verwaltungsrechtsweg, 
verlängerte sich das Verfahren 1966 um 24 Monate, 1979 um 61 Monate2
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(BT Drs. 8/488 S. 4); 1987 dauerte das Verfahren in der ersten Instanz 
durchschnittlich 8,7, in der von den Entscheidern zu leisten ist, zeigen 
beispielhaft Angaben für 1982 und 1983. Damals hatten 74, ab Mitte 1983 
nur noch 65 Entscheider etwa 45.000 bzw. 36.000 Asylanträge zu prüfen, 
d.h. durchschnittlich mußte jeder Entscheider pro Tag in zwei Fällen 
versuchen, ’’das individuelle Verfolgungsschicksal zu ermitteln um eine 
rechtlich fundierte Entscheidung zu treffen und zu begründen (v. Nieding, 
1983, S. 109).”

Trotz der zügigen Bearbeitung durch die Entscheider und der 
verschiedenen Maßnahmen zur Beschleunigung des Asylverfahrens, ergab 
sich stets ein mehr oder minder großer Stau noch nicht bearbeiteter 
Anträge (Tab. 7). Ende 1987 waren beispielsweise rd. 81.700 Anträge 
noch nicht entschieden, 1988 kamen insgesamt 103.100 neue Anträge 
hinzu, abgeschlossen wurden 87.000. Geht man davon aus, daß im 
allgemeinen erst die ''Vorjahresfälle” bearbeitet werden, bedeutet das, daß 
lediglich über 5.300 oder 5 Prozent der in 1988 zugegangenen Anträge 
entschieden werden konnten. Die Situation bei den Verwaltungsgerichten 
bzw. den Oberverwaltungsgerichten/Verwaltungsgerichtshöfen kann nur 
durch sporadisch vorliegende Zahlen beschrieben werden. Sie zeigen, daß 
es auch hier zum Teil zu erheblichen Staus kommen kann.

Beeinflußt wird die Verfahrensdauer aber auch durch die Tätigkeit des 
Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten, der gegen Entscheidungen 
des Bundesamtes oder der Verwaltungsgerichte klagen kann 
(§51 AsylVfG). Von dieser Möglichkeit hat der Bundesbeauftragte 1983 
bis 1987 insgesamt fast 14.000 mal Gebrauch gemacht. Die eingelegten 
Rechtsmittel richteten sich ausschließlich gegen anerkennende 
Entscheidungen (BT Drs. 10/3489, S. 6 ff sowie BR Drs. 11/2094 S. 7 ff). 
Gegen Verpflichtungsurteile der Verwaltungsgerichte hat der 
Bundesbeauftragte zwischen 1983 und 1987 in mehr als der Hälfte der 
Fälle geklagt (ebenda), mit welchem Erfolg, zeigt die nachstehende 
Übersicht:
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Jahr Berufungen'!
abs.

Entscheidungen2 
abs.

Stattgabe
%

Zurückweisung
%

Einstellung 3
%

1983 644 440 25,9 15,7 58,4
1 984 1255 655 26,4 26,1 47,5
1985 1445 664 88,3 1,0 10,7
1986 1272 222 77,9 6,3 15,8
1 987 1253 78 75,6 5,1 19,2

1) Einschi. Nichtzulassungsbeschwerden 2) Zum Zeitpunkt der 
Berichterstattung - für 1983 und 1984: 5. Juli 1985, für 1985-1987: 31.3.1988.
3) Hierin sind insbesondere Fälle enthalten, in denen der Bundesbeauftragte 
das Rechtsmittel zurückgenommen hat, weil inzwischen eine 
höchstrichterliche Grundsatzentscheidung ergangen ist
Quelle: BT Drs. 10/3489, S. 6 ff sowie BT Drs. 11/2094, S. 7 ff.

Flüchtlinge in der BRD und in Europa

Ende 1988 lebten etwa 4,4 Mill. Ausländer in der BRD. Rund 720.000 
oder 16% dieser Ausländer sind Flüchtlinge, die sich aus folgenden 
Teilgruppen zusammensetzen:

32.000 Kontingentflüchtlinge
42.000 heimatlose Ausländer (Ende 1986)

5.000 im Ausland anerkannte Flüchtlinge (Ende 1986)
80.000 Asylberechtigte

160.000 Familienangehörige
zus. 319.000 Flüchtlinge mit gesichertem rechtlichen Status

98.000 Asylbewerber (unerledigte Anträge Ende 1988) 
300.000 De-facto-Flüchtlinge

zus. 398.000 Flüchtlinge mit - noch - nicht gesichertem rechtlichen 
Status

717.000 Flüchtlinge insgesamt

Zwischen 1953 und 1988 haben insgesamt etwa 810.000 Asylbewerber in 
die BRD Asyl beantragt, 132.900 wurden als asylberechtigt anerkannt, rd.
580.000 wurden nicht anerkannt bzw. die Verfahren wurden eingestellt 
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oder zurückgenommen, über die Anträge von rd. 98.000 Asylbewerber 
wurde noch nicht entschieden.

Von den anerkannten Asylbewerbern dürften sich Ende 1988 
schätzungsweise noch 80.000 oder 60 Prozent in der BRD aufgehalten 
haben, die übrigen sind weitergereist oder eingebürgert worden.

Jedem Asylberechtigten werden durchschnittlich zwei Familienangehörige 
hinzu gerechnet, Ende 1988 also 160.000 Personen. ’’Diese Personen sind 
entweder mit dem Asylberechtigten zusammen eingereist, haben selbst 
keinen oder einen erfolglosen Asylantrag gestellt, oder aber sie sind im 
Wege des Familiennachzugs eingereist oder erst später in der 
Bundesrepublik Deutschland als Kinder eines Asylberechtigten geboren 
worden" (BT Drs. 11/934 S. 6). Diese Zahl ist möglicherweise zu hoch. 
Zum einen beträgt das Verhältnis von Asylanträgen zu Asylbewerbern 
insgesamt nur 1:1,3; in den letzten fünf Jahren 1:1,5, zum anderen wird 
Anträgen auf Familienzusammenführung nur in Ausnahmefällen 
entsprochen (BT Drs. 11/2194 S. 2).

Von den 580.000 nicht-anerkannten Asylbewerbern ist etwa die Hälfte im 
Lauf der Zeit weitergereist oder abgeschoben worden. Nach Schätzungen 
der Bundesregierung werden derzeit etwa 300.000 De-facto-Flüchtlinge 
in der BRD - vorübergehend - geduldet. Auch diese Zahl ist 
möglicherweise zu hoch ausgewiesen. Im Ausländerzentralregister waren 
im Februar 1989 nur 96.574 nicht-anerkannte Asylbewerber registriert. 
Nicht enthalten sind in dieser Zahl Asylbewerber, deren Verfahren durch 
Einstellung oder Rücknahme beendet worden ist. Es ist nicht bekannt, 
wieviele dieser Asylbewerber noch in der BRD leben. Ebenfalls nicht 
erfaßt sind Ausländer, die keinen Asylantrag gestellt haben (vor allem 
Ostblockflüchtlinge und ein Teil der iranischen Flüchtlinge), deren 
Aufenthalt in der BRD aber geduldet wird (BT Drs. 11/4120 S. 2 f).

Akzeptiert man die geschätzte Zahl von 300.000 De-facto-Flüchtlingen, 
ergibt sich, daß von den Menschen, die zwischen 1953 und 1988 Asyl 
beantragt haben, Ende 1988 rund 60% in der BRD leben, das sind 0,8% 
der Gesamtbevölkerung (Stand: VZ 1987). Zählt man zu dieser Gruppe 
von Flüchtlingen noch die Familienangehörigen, die 
Kontingentflüchtlinge, die heimatlosen Ausländer und die im Ausland 
anerkannten Flüchtlinge, ergibt sich ein Anteil von 1,2% an der 
Gesamtbevölkerung.

Im internationalen Vergleich werden De-facto-Flüchtlinge, Angehörige 
von Asylberechtigten sowie heimatlose Ausländer nicht als Flüchtlinge 
gezählt. Nach Auffassung des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR) sind "rechtskräftig abgelehnte Asylsuchende oder Personen, die 
nie einen Asylantrag stellten und auch nicht ausdrücklich ihr
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Aufenthaltsrecht aus § 14 I AuslG ableiten, ... nicht als Flüchtlinge, auch 
nicht als De-facto-Flüchtlinge, sondern als normale Ausländer anzusehen 
(Rittstieg, 1986, S. 93)."

Nach diesem Grundsatz berechnete Zahlen, die der UNHCR 1988 
vorgelegt hat, ergeben - in Relation zur Gesamtbevölkerung - folgende 
Quoten für die wichtigsten westeuropäischen Zufluchtsländer:

1)1986
2) ohne Färör und Grönland

Land Flüchtlinge Bevölkerungs- Flüchtlings
stand quote

1988 1987 o, 
"o

Frankreich 179.300 55.627.000 0,32
Großbritannien 100.000 55.196.000^ 0,18
BRD 146.100 61.170.000 0,24
Schweden 130.000 8.369.000 1 ,55
Belgien 22.000 9.903.000^ 0,22
Schweiz 30.200 6.498.OOO1 0,46
Niederlande 24.000 14.661.000 0,16
Dänemark2 30.000 5.124.000 0,59

Quelle: UNHCR - Weltkarte 1988 sowie Statistisches Jahrbuch für die 
BRD 1988

Wie diese Zahlen zeigen, sind viele europäische Staaten zu Zielländem der 
Asylbewerber geworden. Die unterschiedliche Entwicklung in den 
einzelnen Ländern (Tab. 8) ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß 
die jeweiligen Regierungen autonom den Zugang zum Asylverfahren 
erschwerten und sich die Asylbewerber deshalb Ländern mit weniger 
restriktiven Asylgesetzen zuwandten. Ein Beispiel dafür bietet 
Skandinavien: Dänemark, das 1983 ein sehr liberales Asylgesetz 
verabschiedet hatte, geriet innenpolitisch unter Druck, als sich die 
Asylbewerberzahlen 1985 gegenüber 1983 verdoppelten. Seit Herbst 1986 
nimmt Dänemark deshalb nur noch Asylbewerber auf, die auf direktem 
Weg aus ihrem Heimatland nach Dänemark kommen. Der Erfolg dieser 
Maßnahme war zwar der Rückgang der Asylbewerberzahlen in 
Dänemark, die Asylbewerber aber wichen vor allem auf Norwegen aus, 
aber auch auf Schweden, das bereits zum Zielland derjenigen 
Asylbewerber geworden war, denen der Grenzübertritt in die BRD nicht 
gelungen war.

Das Flüchtlingsproblem zu Lasten von Nachbarstaaten zu lösen, kann 
langfristig nicht Bestand haben. Erforderlich ist eine Flüchtlingspolitik, 
die mehr sein muß als das vor allem auf Abschottung ausgerichtete
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Schengener Übereinkommen. Erforderlich ist die Einsicht, daß das 
Flüchtlingsproblem vor allem auf zwei Ursachen zurückzuführen ist, 
nämlich auf die sehr unterschiedlich ausgeprägten Formen staatlicher 
Repression in den Ländern des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
sowie auf die Schuldung und Verarmung der Dritten Welt bei 
gleichzeitiger Bevölkerungsexplosion und der dadurch begünstigten 
Entstehung von totalitären Bewegungen. ’’Flüchtlinge als weltweites 
Problem - das ist heute vor allem Bestandteil des Weltproblems Nord- 
Süd.” (Brandt, 1981, S. 37) Eine Lösung des Flüchtlingsproblems wird 
letztlich nur zu finden sein in einer "neuen, gerechteren Ordnung der 
Weltwirtschaft (ebenda)’’. Erforderlich ist also mehr als eine großzügige 
Unterstützung des UNHCR, erforderlich ist der Ausbau einer weltweiten 
Sozial- und Wirtschaftspolitik.



Tab. 1: Asylanträge sowie Asylbewerber nach Herkunftskontinenten 1953-1988

Quelle: Heine, 1978, S. 414, BT Drs. 8/448, S. 2, BT Drs. 8/2946, S. 7 sowie v. Pollern

Jahr Anträge 
insgesamt

Personen 
insgesamt

Europa 
abs. %

Amerika
abs.

1953 1906
1954 2169
1955 1927
1956 2284
1957 3112
1958 2740
1959 2258 3009
1960 2143 2980
1961 1971 2722
1962 2010 2550
1963 2599 3238
1964 3788 4542
1965 3816 4337
1966 3495 4370 4108 94,0
1967 2424 2992 2652 88,6
1968 4066 5608 5246 93,5 1 5
1969 7937 11664 11111 95,3 1 3
1970 6423 8645 7763 89,8 1 5
1971 4302 5388 3773 70,0 28
1972 4521 5289 3405 64,4 1 4
1973 4792 5595 3163 56,5 52
1974 8183 9494 3277 34,5 606
1975 8230 9624 3064 31,8 385
1976 8854 11125 3339 30,0 448
1977 13859 16410 3984 24,3 446
1978 28223 33136 11171 33,7 381
1979 41953 51493 22480 43,7 207
1980 92918 107818 65809 61,0 217
1981 39555 49391 21169 42,9 160
1982 30897 37423 15264 40,8 140
1983 16335 19737 6587 33,4 114
1984 27834 35278 11553 32,7 86
1985 54805 73832 18174 24,6 97
1986 67429 99650 25163 25,3 142
1987 35974 57379 36629 63,8 206
1988 62270 103076 71416 69,3 316

1) einschl. Vorderer Orient - 2) nur Osteuropa

Asien 1)
abs.

Afrika 
abs.

Staatenlos
abs.

42 1,0
31 1,0

,3 195 3,5 120 2,1 32 0,6
,1 332 2,8 112 1,0 96 0,8
,2 460 5,3 176 2,0 221 2'6 $
,5 1051 19,5 230 4,3 306 5,7
,3 1018 19,2 327 6,2 525 9,9
,9 1541 27,5 336 6,0 503 9,0
,4 3794 40,0 629 6,6 1118 1 1,8
,0 4746 49,3 71 1 7,4 71 8 7,5
,0 5685 51,1 627 5,6 1026 9,2
,7 8905 54,3 1267 7,7 1806 1 1,0
,1 15782 47,6 2883 8,7 2919 8,8
,4 22352 43,4 3295 6,4 3157 6,1
,2 31998 29,7 8339 7,7 1455 1 ,3
,3 1921 5 38,9 5910 12,0 2937 5,9
,4 13274 35,5 6885 18,4 1860 5,0
,6 81 52 41,3 3484 17,7 1398 7,1
,2 16849 47,8 5868 16,6 922 2,6
,1 44298 60,0 8093 11 ,0 3170 4,3
,1 56575 56,8 9486 9,5 8283 8,3
,4 1 5961 27,8 3568 6,2 1015 1 ,8
,3 23006 22,3 6548 6,4 1790 1,7



Tab. 2a: Asylbewerber nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten 1979-1988 (absolut)

Quelle: Statistisches Jahrbuch, 1988, S. 69 sowie v. Pollern

Land der Staatsangehörigkeit 1 979 1 980 1 981 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988

Europa 
darunter

22480 65809 21 1 69 15264 6589 11553 18174 251 64 36629 71416

Jugoslawien 356 758 1 242 4713 20812
Polen 2090 9901 6630 1 949 4240 6672 1 0981 15194 29023
Rumänien 777 929 1 009 587 644 887 1 51 2 1 964 2634
Tschechoslowakei 2385 2000 2110 1 400 1 475 141 1 1394 1516 1 686
Türkei 7957 57913 6302 3688 1 548 4180 7528 8693 1 1 426 14873
Ungarn 1466 1 227 91 1 587 485 736 1116 1 585 1 996

Afrika
darunter

3295 8339 5910 6885 3484 5868 8093 9486 3568 6546

Äthiopien 3614 601 1 275 906 2264 2625 1 762 800 668
Ghana 2768 3378 4114 1 61 1 2670 3994 5769 783 1 304
Zaire 48 1 08 98 1192

Amerika 
und Australien

207 217 1 60 1 40 1 1 4 86 97 1 42 206 316

Asien
darunter

22352 31998 1 9215 13274 8152 1 6849 44298 56575 15961 23006

Afghanistan 5466 3601 2072 687 1198 2632 3055 1 568 1 462
Bangladesh 2401 212 1 959 3007 1 62 295
Indien 6693 3220 2819 1 548 1 083 4471 6554 1073 1 590
Irak 1 75 568 1 057 266 298
Iran 749 915 958 1 1 90 2658 8840 21 700 6538 7867
Libanon 1457 2032 1 1 65 691 1 451 4576 1 0840 1 448 4233
Pakistan 6824 5188 3099 763 1 587 3240 3156 1 592 2390
Sri Lanka 2673 2750 1416 2645 8063 17380 3978 2285 3383
Syrien 231 333 2293 629 990

Staatenlose 3159 1 455 2937 1860 1 398 922 3170 8283 1015 1 790

Insgesamt 51493 107818 49391 37423 1 9737 35278 73832 99650 57379 103076



Tab. 2b: Asylbewerber nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten 1979-1988 (%)

Quelle: Statistisches Jahrbuch, 1988, S. 69 sowie v. Pollern

Land der Staatsangehörigkeit 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Europa 
darunter

43,7 61,0 42,9 40,8 33,4 32,7 24,6 25,3 63,8 69,3

Jugoslawien 1 ,o 1 ,o 1 ,3 8,2 20,2
Polen 1 ,9 20,0 17,7 9,9 12,0 9,0 11,0 26,5 28,2
Rumänien 0,7 1 ,9 2,7 3,0 1 ,8 1 ,2 1 ,5 3,4 2,6
Tschechoslowakei 2,2 4,0 5,6 7,1 4,2 1 ,9 1 ,4 2,6 1,6
Türkei 15,5 53,7 1 2,8 9,9 7,8 11 ,8 10,2 8,7 19,9 14,4
Ungarn 1 >4 2,5 2,4 3,0 1,4 1 ,o 1 ,1 2,8 1 ,9

Afrika 
darunter

6,4 7,7 12,0 18,4 17,7 16,6 11 ,0 9,5 6,2 6,4

Äthiopien 3,4 1,2 3,4 4,6 6,4 3,6 1 ,8 1 ,4 0,6
Ghana 2,6 6,8 1 1,0 8,2 7,6 5,4 5,8 1 ,4 1 ,3
Zaire • • ■ 0,1 0,1 0,4 0,3

LU
Amerika 
und Australien

0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3
Ln

Asien 
darunter

43,4 29,7 38,9 35,5 41,3 47,8 60,0 56,8 27,8 22,3

Afghanistan 5,1 7,3 5,5 3,5 3,4 3,6 3,1 2,7 1 ,4
Bangladesh 2,2 0,6 2,7 3,0 0,3 0,3
Indien 6,2 6,5 7,5 7,8 3,1 6,1 6,6 1 ,9 1,5
Irak 0,5 0,8 1 ,1 0,5 0,3
Iran 0,7 1 ,9 2,6 6,0 7,5 12,0 21,8 1 1 ,4 7,6
Libanon 1 ,4 4,1 3,1 3,5 4,1 6,2 10,9 2,5 4,1
Pakistan 6,3 10,5 8,3 3,9 4,5 4,4 3,2 2,8 2,3
Sri Lanka 2,5 5,6 3,8 13,4 22,9 23,5 4,0 4,0 3,3
Syrien 0,7 0,5 2,3 1 ,1 1 ,o

Staatenlose 6,1 1,3 5,9 5,0 7,1 2,6 4,3 8,3 1 ,8 1,7

Insgesamt 100 1 00 100 100 100 100 100 1 00 1 00 1 00



Tab. 3: Entscheidungen des Anerkennungsausschusses 1966-1988

Jahr Entscheidungenl) 
insgesamt

Anerkennungen Ablehnungen

abs. %

darunter als offensichtlich 
unbegründet

abs. %

Einstellungen/Rücknahmen

abs. %abs. %

1 966 3106 501 16,1 2209 71,1 X X 396 12,8
1 967 3823 536 1 4,0 2620 68,5 X X 667 1 7,5
1 968 3301 846 25,6 1576 47,7 X X 879 26,6
1 969 8576 6097 71,1 1013 1 1 ,8 X X 1466 1 7,1
1 970 5602 3488 62,3 1 027 18,3 X X 1 087 19,4
1 971 91 1 5 5530 60,7 1812 19,9 X X 1 773 19,5
1 972 5880 2464 41,9 2275 38,7 X X 1 141 19,4
1 973 4728 1 862 39,4 1 709 36,2 X X 1 157 24,5
1 974 1 0359 3961 38,2 4683 45,2 X X 1715 16,6
1 975 9378 2764 29,5 4985 53,2 X X 1 629 1 7,4
1 976 10127 2530 25,0 6550 64,7 X X 1 047 10,3
1 977 1 1 794 1 689 1 4,3 8764 74,3 X X 1341 1 1 ,4
1 978 15422 1 838 1 1 ,9 11838 76,8 X X 1 746 1 1 ,3
1 979 35692 5899 1 6,5 25827 72,4 X X 3966 11,1
1 980 89135 12488 14,0 69463 77,9 X X 7184 8,1
1 981 72655 7824 1 0,8 54160 74,5 X X 10671 14,7
1 982 45130 5019 1 1,1 26606 59,0 1 103 2,4 13505 29,9
1 983 36432 5032 1 3,8 22354 61 ,4 4187 1 1 ,5 9046 24,8
1 984 24714 6556 26,5 1 1 420 46,2 4065 1 6,5 6738 27,3
1 985 38504 11224 29,2 17013 44,2 6049 15,7 1 0267 26,7
1 986 55555 8853 15,9 31 955 57,5 12238 22,0 14747 26,5
1 987 87539 8231 9,4 62000 70,8 21 1 56 24,2 1 7308 1 9,8
1 988 88530 7621 8,6 62983 71,1 1 6616 1 8,8 1 7926 20,2

1) Personen - 2) ab 1.8.1982

Quelle: BT Drs. 8/448, BT Drs. 8/4278 sowie v. Pollern



Tab. 4:

Jahr

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1 981
1982
1983
1984
1985
1986
1 987
1988

Entscheidungen 1) des Widerspruchsausschusses sowie der Verwaltungsgerichte 1960-1988

Verwaltungsgerichtshöfe
Widerspruchsausschuß Verwaltungsgerichte Oberverwaltungsgerichte, Bundesverwaltungsgericht

Entscheidungen 
insgesamt

darunter 
Anerkennungen

Entscheidungen darunter
Anerkennungen

Entscheidungen darunter 
insgesamt Anerkennungen

Entscheidungen darunter 
insgesamt Anerkennungen

1302 181 336 1 5 62 7 1 0
1160 114 409 32 102 16 1 0

854 102 362 33 92 4 4 0
535 101 257 54 72 3 1 0
403 62 225 46 91 0 2 2
538 59 215 50 83 1 2 0
837 232 353 74 77 20 4 4

1081 129 278 23 111 3 3 0
1697 150 417 9 101 2 2 0
3543 130 791 6 174 6 2 2
4128 88 1503 1 0 357 1 3 1 0
6648 138 2114 45 497 0 .
6820 273 3628 1 1 1 1011 12
3955 409 5682 239 1631 23 26 3

X X 14694 277 2583 18 210 0
X X 33179 704 4268 231 720 0
X X 5507 183
X X 6045 194 •
X X 3812 395 .
X X
X X 784
X X 674
X X 635

1)Personen
Quelle: 1966-1976: BT Drs. 8/448; 1977-1978: BT Drs. 8/2946 und 8/4278; 1979-1981: v. Pollern;
1980-1984: BT Drs. 10/4634; 1986-1988: v. Pollern.
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Tab. 5: Verfahren 1) und Entscheidungen des Bundesamtes für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge nach Herkunftskontinenten 1979-1988

Quelle: v. Pollern

Jahr Insgesamt Europa Afrika Amerika2) Asien Staatenlose

1 979 35692
Verfahren

12460 2492
absolut

1 95 18286 2259
1 980 89135 51666 7231 21 1 26755 3272
1 981 72655 36503 5984 226 28177 1 765
1 982 45130 1 6513 6519 1 71 1 9636 2291
1 983 36432 1 8873 5805 1 38 9401 2215
1 984 24714 9364 4710 86 9527 1 027
1 985 38504 11130 5256 42 20904 1 1 72
1 986 55555 13935 7270 1 32 30895 3323
1 987 87539 25345 9464 98 461 74 6458
1 988 88530 50369 4128 1 48 31096 2789

1 979 16,5
Anerkennungen in %

13,7 10,2
aller Verfahren

53,3 20,7 2,3
1 980 14,0 7,9 21 ,6 61,6 24,7 3,2
1 981 10,8 1 1 ,3 1 8,3 33,2 8,7 5,4
1 982 11,1 15,5 1 8,3 39,2 5,8 2,1
1 983 13,8 15,4 14,5 31,2 1 2,7 1,9
1 984 26,5 30,1 29,2 37,2 24,2 3,0
1 985 29,2 22,0 25,1 45,2 35,5 1 ,5
1 986 15,9 15,0 3,0 68,2 20,8 0,7
1 987 9,4 8,6 3,0 58,2 1 2,3 0,3
1 988 8,6 4,0 3,6 49,3 1 7,1 3,0

1 979 72,4
Ablehnungen

73,5
in % aller Verfahren

82,7 31,8 69,9 78,2
1 980 77,9 85,0 73,2 29,9 65,4 82,5
1 981 74,5 74,5 72,9 56,6 75,3 70,4
1 982 59,0 47,4 62,7 39,8 67,5 60,2
1 983 61 ,4 62,3 67,7 50,7 53,6 70,7
1 984 46,2 47,0 59,6 39,5 37,9 55,8
1 985 44,2 57,8 67,5 40,5 30,7 52,0
1 986 57,5 61,7 87,2 21,2 49,5 51,4
1 987 70,8 66,9 88,7 1 9,4 68,6 77,1
1 988 71,1 75,2 81,0 27,0 62,8 77,4

1 979 11,1
Einstellungen/Rücknahmen in % aller Verfahren

12,8 7,1 14,9 9,4 1 9,5
1 980 8,1 7,1 5,2 8,5 9,9 14,3
1 981 14,7 14,2 8,7 1 0,2 16,0 24,2
1 982 29,9 37,1 19,0 21,0 26,7 37,6
1 983 24,8 22,3 17,9 18,1 33,7 27,4
1 984 27,3 23,0 11,1 23,3 38,0 41,2
1 985 26,7 20,2 7,4 14,3 33,8 46,6
1 986 26,5 23,3 9,8 1 0,6 29,7 47,9
1 987 19,8 24,5 8,3 22,5 1 9,1 22,6
1 988 20,2 20,8 1 5,3 23,7 20,1 1 9,6

1) Personen 2) und Australien
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Tab. 6: Anerkennungsquoten nach der Staatsangehörigkeit der Asylbewerber 1984-1988

Land der
Staatsangehörigkeit

1984 1 985 1986 1987 1 988

Europa 30,1 22,0 15,0 8,6 4,0
darunter
Jugoslawien 14,5 13,4 7,8 1 ,1 0,2
Polen 19,0 23,0 17,0 8,0 2,7
Rumänien 50,0 35,7 26,5 6,1 2,9
Tschechoslowakei 84,1 73,4 62,3 23,3 1 2,8
Türkei 12,7 9,6 4,5 8,8 7,4
Ungarn 16,4 19,6 7,4 4,2 2,4

Afrika 29,2 25,1 3,0 3,0 3,6
darunter
Äthiopien 85,6 69,5 10,4 10,4 14,7
Ghana 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Zaire ■ 32,6 9,8 4,1 0,0

Amerika und Australien 37,2 45,2 68,2 58,2 49,3

Asien 24,2 35,5 20,8 12,3 17,1
darunter
Afghanistan 61,6 74,4 72,0 1 5,2 24,4
Bangladesh 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7
Indien 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Irak 84,7 69,3 34,5 6,4 41,4
Iran 65,3 61,1 42,4 29,0 28,4
Libanon 0,0 0,2 0,1 0,2 0,9
Pakistan 1,2 2,3 1,9 3,8 12,0
Sri Lanka 8,2 37,4 20,6 1 5,6 1 ,o
Syrien 1 5,7 16,9 7,9 3,3 3,0

Staatenlose 3,0 1,5 0,7 0,3 3,0

Insgesamt 26,5 30,8 15,9 9,4 8,6

Quelle: v. Pollern
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Tab. 7: Anhängige Verfahren 1) 1979-1988

Jahr Bundesamt für 
die Anerkennung 
ausländischer 
Flüchtlinge

Verwaltungs
gerichte

Oberverwaltungs- Bundes-
gerichte, 
Verwaltungs
gerichtshöfe

Verwaltungs
gericht

1979 45213 23897 3308 65
1 980 59069 56751 3329 206
1 981 34028 64540 4356 414
1 982 26399 • • 2547
1 983 19737 • • 787
1984 28985 17964 2976 276
1985 65006 17514 3571 240
1986 110147 • 290
1987 81725 • 244
1988 97807 • 258

1) Personen

Quelle: v. Pollern



Tab. 8: Asylbewerber in ausgewählten europäischen Staaten 1980-1987

Jahr BRD Belgien Dänemark Frankreich Großbritannien Niederlande Norwegen Österreich Schweden Schweiz

1 980 107800 1300 9300 3000
1 981 49400 300 11300 900 34600 1900 4200
1 982 37400 300 1200 • 6300 7200
1983 19700 4300 2000 200 5900 3000 7900
1984 35300 3700 4600 3300 2600 300 7200 12000 7400
1985 73800 5400 8700 24000 5600 850 6700 14450 10000
1986 99700 9300 4800 2700 14600 .
1987 57400 3000 4200 9000 • 1 8000 11000

1) geschätzt

Quelle: Frey/Lubinski, 1987, S. 211, Casella, 1988, S. 372-377 sowie Presseveröffentlichungen



Abb. 1: Ablauf des Asylverfahrens

S. 131Quelle: Reermann, 1982



Abb. 2: Asylbewerber insgesamt sowie Asylbewerber aus Europa und aus Asien 1953 bis 1988



Abb. 3: Entscheidungen des Anerkennungsausschusses 1966-1988
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Abb. 4a: Asylbewerber ausgewählter Staatsangehörigkeiten 1980-1988

Jugoslawien 
Polen 
Türkei

Abb. 4b: Anerkennungsquoten für Asylbewerber ausgewählter Staatsangehörigkeiten 1984-1986

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
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Übersicht 1: Maßnahmen zur "Eindämmung” des Zuzugs von 
Asylbewerbern

Juli 1976: Sichtvermerkspflicht für Staatsangehörige von Pakistan 
März 1977: Änderung der Verwaltungsvorschrift zum 
Ausländergesetz
Juli 1978: 2. Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichts
ordnung
Juli 1978: 1. Beschleunigungsgesetz
März 1980: Sichtvermerkspflicht für Staatsangehörige des Iran 
Juli 1980: Sichtvermerkspflicht für Staatsangehörige der Türkei,
aus Indien und aus Bangladesch
Juli 1980: Einjähriges Arbeitserlaubnisverbot
August 1980: 2. Beschleunigungsgesetz
August 1980: "Sofortprogramm"
Dezember 1980: Einstellung der Förderung von Sprachkursen 
September 1981: Zweijähriges Arbeitserlaubnisverbot
Oktober 1981: Transitvisumspflicht für Staatsangehörige aus 
Afghanistan
August 1982: Asylverfahrensgesetz
Dezember 1982: Transitvisumspflicht für Staatsangehörige aus 
Äthiopien
Dezember 1982: 2. Haushaltsstrukturgesetz
Juli 1984: Befristung des Eilverfahrens auf Dezember 1988
Juli 1984: Aufhebung des Arbeitsverbots für Asylbewerber, von 
denen sicher ist, daß sie auch nach Ablehnung nicht abgeschoben 
werden
April 1985: Abschiebungsschutz für Angehörige der 
Ostblockstaaten wird vom erfolglosen Ausgang des Asylverfahrens 
abhängig gemacht
Juli 1985: Zusage der DDR, Flüchtlinge aus Sri Lanka nur noch mit 
Transitvisum zu befördern
Oktober 1986: Zusage der DDR, Flüchtlinge generell nur noch mit 
Transitvisum zu befördern
Dezember 1986: Transitvisumspflicht für Staatsangehörige aus 
Bangladesch, Ghana, Iran, Libanon, Pakistan, Sri Lanka und Syrien 
Januar 1987: Gesetz zur Änderung asylverfahrensrechtlicher, 
arbeitserlaubnisrechtlicher und ausländerrechtlicher Vorschriften 
Oktober 1987: Sichtvermerkspflicht für Staatsangehörige aus 
Gambia, Mauritius, Obervolta, Senegal und dem Tschad
Dezember 1988: Aufhebung der Befristung des Eilverfahrens 
März 1989: Sichtvermerkspflicht für Staatsangehörige aus 
Barbados, Birma, der Dominikanischen Republik, Gabun, Indonesien, 
Kamerun, Kongo, den Philippinen, Ruanda, Südafrika sowie 
Südwest-Afrika/Namibia, Thailand, Trinidad und Tobago, Uganda 
sowie aus der Zentralafrikanischen Republik
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Verzeichnis der Abkürzungen

AEVO - Arbeitserlaubnisverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. September 1980 (BGBl. I S. 1754), 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Januar 1987 
(BGBl. I S. 89)

AFG - Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 
582), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Januar 1987 
(BGBl. I S. 89)

AsylVfG - Gesetz über das Asylverfahren (Asylverfahrensgesetz) 
vom 16. Juli 1982 (BGBl. I S. 946)

AsylVO - Verordnung über die Verteilung von ausländischen 
Flüchtlingen vom 6. Januar 1953 (BGBl. I S. 3)

AuslG - Ausländergesetz vom 28. April 1965 (BGBl. I S. 353), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Januar 1987 
(BGBl. I S. 89)

BR Drs. - Bundesratsdrucksache

1. BschlG - Gesetz zur Beschleunigung des Asylverfahrens vom 
25. Juli 1978 (BGBl. I 1108)

2. BeschIG - Zweites Gesetz zur Beschleunigung des 
Asylverfahrens vom 16. August 1980 (BGBl. I S. 1437)

BSHG - Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Februar 1976 (BGBl. I S. 289), geändert 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezember 1981 
(BGBl. I S. 1523)

BT - Bundestag

BT Drs. - Bundestagsdrucksache

Bundesamt - Bundesamt für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge

GG - Grundgesetz
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GK - Genfer Konvention - Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, zugestimmt und veröffentlicht durch 
Gesetz vom 1. September 1953 (BGBl. II S. 559)

HAG - Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im 
Bundesgebiet vom 25. April 1951 (BGBl. I S. 269), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. Juni 1980 (BGBl. I S. 677)

Haushaltsbegleitgesetz 1984 - Gesetz über Maßnahmen zur
Entlastung der öffentlichen Haushalte und zur Stabilisierung der 
Finanzentwicklung in der Rentenversicherung sowie über die 
Verlängerung der Investitionshilfeabgabe vom 22. Dezember 1983 
(BGBl. I S. 1532)

2. Haushaltsstrukturgesetz - Zweites Gesetz zur Verbesserung 
der Haushaltsstruktur vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523)

IMK - Ständige Konferenz der Innenminister und -Senatoren der 
Länder

Kontingentflüchtlingsgesetz - Gesetz über Maßnahmen für im 
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 
22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057)

UNHCR - Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen

WP - Wahlperiode
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